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Angemanilte Pfychologie im 'Oienrte iler Genilarmerie 
Von Gend.-Revierinspekt·or GUSTAV LOESCHNIG, Gendarmerieschule Volders, Tir.ol 

Wenn wir ein Lexikon dufschlagen, 
�ann finden wir ·zu den W:?rtern 
�;;P s y c h e  und P s y c h o I o g i e fol

gende Erläuterungen: 
P s y c h e ist ein griechisches Wort, 

das in unsere Spr;iche übersetzt, gleich
bedeutend wie Seele - seelische Ver
anlagung ist. 

P s y c h o I o g i e ist jene Wissen
schaft, die sich mit dem Benehmen von 
Individuen in geg,ebenen Situationen be
faßt. 

Wir verstehen darunter weiter die 
Wissenschaft von der Sede des Einze l
menschen •und die Wissenschaft von der 
Sede -einer Mehrzahl von Menschen. 
Diese Unterscheidung ist für uns Gen
darmen sehr wichtig, weil der Mensch 
wenn er in der Masse ;iuftritt, oft vo� 
ganz ander·en seelischen Aspekten ge
tragen ist, d!s wenn er als Einzelper�on 
in Erscheinu-ng tritt. Wi·r werden später 
noch sehen, daß von di-eser Abweichung 
duch die Intelligenz nicht rettet. 

Rekapitulierend können wi•r dlso sa-
gen, die wissenschaftliche Psychologi,e 

•
befaßt sich einerseits mit dem seelisch
geistigen Gescheh7n des Einzelmenschen 
und anderseits mit den seelischen Tat
beständen, die aus dem Beisammensein 
dem Neben- ·und Miteinander v-on Men'. 
sehen verschi-edener Art entstehen. Da 
der Mensch nun einmal ein sozi-ales 
Wesen ist, so ist diese Wissenschaft zur 
Erg-ründu-ng seine .s Tun und Lassens un
entbehrlich. 

Wir Gendarmen, di-e wi,r uns als 
Hüter der Ordnung, Ruhe und Sicher
heit sehr -viel mit dem Tun und Las
sen des Sta.dtsbürgers befassen müssen, 

. benötigen daher, wenn wir besonders 
erfolgreich sein wollen, ebenfalls eine 
bestimmte Kenntnis der Psychologie. 

Wer im letzten Kriege dn den ver
schiedenen Fronten im Einsatz stand, der 
wird die Erfahru-ng gemacht haben, daß 
dem Oesterrelcher v,on den verschiede
nen Nati,on<11itäten nachg•erühmt wurde, 
daß er mit seiner bescheidenen Höflich
keit mehr erreiche als andere mit Barsch
heit. Was ist nun Höflichkeit? Höfl!ch
keit in psychologischer Hinsicht betrach
tet ist ·nichts anderes als das selbstver
ständliche Trachten, das 1rechtliche Tun 
und Lassen ,eines anderen zu verstehen, 

es i-st eine gegenseiüge Achtung von 
Gewohnheiten jjnd Gebräuchen, die in 
einem Ergründen der Seelen dusfließt. 
Die Dienstinstr,ukti,.'.)n, die uns Höflichkeit 
und Zuv,orkommenheit als v-ornehrnste 

Pflichten gebietet, gibt ·uns lebenswei-se 
damit jenes Mittel in di·e Hdnd, dds not
wendig ist, um mit einem anderen Men
schen überhaupt in seelischen Kontakt 
kommen zu können. Ein Mensch, der 
in frivoler oder selbstherrlicher Art die 
Psyche eines anderen demütigt, verletzt, 
wird von diesem negi·ert, das heißt db
gdehnt werden. Es wäre ein Unsinn, ihn 
mit einer wichtigen Vemehmung zu be
trauen, weil er, da er es nicht ver
steht, die Seele eines anderen anzu
sprechen, bestimmt Schiffbr-u-ch erleiden 
würde. 

Bei der Anhaltung, bei der Befragung 
,usw. beschäftigen uns sofort folgende 
Fragen: 

Wie bis du, Mensch? 
Was kann ich von dir erwarten? 
Wie ist del·n Charakter •und wie kann 

ich ihn •erkennen? 
Was birgt die Schattenseite deiner 

Seele? 
Der primitivste, aber zugleich dUCh 

lebenswahrste Ausdruck der Seele eines 
Ei-nzelmenschen ist sein Temperament. Das 
Volk, das voller Lebenswahrheiten ist, 
sagt: "Niemand kann aus seiner Haut 
herau-s." Das heißt mit anderen Worten: 
"Dein l�neres mag nach a,ußen noch so 
schön übertüncht -sein, in der gegebenen 
Sibuation, zum Belspi,el im Erregungsfalle, 
wirst du; uns d,'.)ch dein wahres Gesicht 
zeigen:•· Temperament,e ,richtig zu erken· 
nen •und sich mit lhr•en Auswirkungen 
vertraut zu macl,,en, gehört ebenfalls zu 
jenen Mitteln, die di-e A,ufgabe des Gen· 
darmen seg·ensr.eich und errolgreich ge• 
sta lten können. 

Wir wissen noch von den Gendar
merLeschulen her, daß wi,r zwnsdien 
einem cholerischen, sanguinischen, phleg
matischen ,und melancholischen Temperd
ment zu. unterscheiden haben. 

Als Ch o I e r i k e r bez-eichnen wi•r 
einen leicht err,egbairen, dufbrausenden· 
Menschen, der bei heiterem, humorvol
lem ,und geselligem Wesen, sehr ener• 
gisch, streng ,und Jähzornig sein kann. Er 
ist der Mensch, der, wenn man ihm so· 

z,usagen duf die Füße tritt, explodiert. 
Hat er ddnn tüchtig gedonnert, so ist 
jede Verstimmung verschwunden und es 
tut ihm leid, wenn er sich in einem An
fa II von Heftigkeit vorbeibenommen hat. 
Ist ihm etwas z,uwlder, dann poltert er 
derb seine Meinung heraus, denn er ist 
nicht dazu· geschaffen, Verdruß mit sich 
her•umzutragen. Seine Ausidssungen sind 
nicht immer gesellschaftsfähig oder zart
fühlend ·dber ddfür sind ihm gewöhnlich 
Empfi.ndlichkeit, Intrige und Hinterhalt 
fremd. Der Ch{)[eriker ist ei-n f:eind des 
Widerspruches, obwohl er selbst gerne 
widerspricht, u.nd er ist ein Gegner V.'.)n 
Anordnungen, die nicht er getroffen hat. 
In unserem Ueberwachungsrayon lebt ein 
Bauer, der, obwohl der Prototyp eines 
Cholerikers, ein selbstbser ,und herzens
g-u-ter Freund aller Armen ist. Ein im 
Temperament ähnlicher Exekutor, der dm 
Hof eine Schuld eintreiben s.'.)ll, wi,rd 
nach einem Z.uSdmmenprall von Mei
nungen und Auffassungen vom Bauer 
mit gezückter Eisengabel zum Verlassen 
des Anwes•ens gezwungen. Dies alles, 
weil er sich verbat, daß ihn der Bau,er, 
wie das hier landesüblich ist, d u z t e. 
Der z,u-r Assistenz herbeigeholt� Gendar
meri-ebeamte ist' ebenfalls �eine . zM�
besaltete Natur, dber er rettet die .. S1-

tu<1tion mit •einem di•e erzü�nten �emu�0r 

lösenden Sch·erz u,nd es ist _kein Ma·r

chen Bauer und Ex-ekutor sind, nach

dem' sich das Gewitter gelegt hatte, gute 
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perament aus. Es handelt sich dabei um 
gutmütige Menschen, mit denen man 
auskommen kann, die Spaß verstehen 
und die das Leben nehmen, wie es ist. 
Sanguiniker geben sich natürlich und 
-offen, erfr.eu-en sich vieler Freundschaften 
und haben häufig etwas Weiches und 
Warmes in ihrem Temperament. Di-ese 
Art von Menschen ist lenksam, sie tun 
selten jemand ernsthaft etwas zuleide 
und machen mehr Unfug als -rohe Ge
walttaten. Gelegentliche kindliche Ent
gleisungen kann man 'ihnen, ob ihrer 
sonstigen Gutherzigkeit, gewöhnlich nicht 
übelnehmen und, obwohl si,e rnanchrn:JI 
von heftig aufbrausendem Temperament 
sind, sind sie aber gleich wieder gut. 

Aus seiner ganzen Lebensauffassung 
heraus ist der Sanguiniker jener Men-

. schentyp, mit dem der Gendarm bei 
einiger richtiger Behandlung die besten 
Erfahrungen machen wird. Werden San
guiniker einvernommen, so wi·rd man 
ihren Hemmungen am besten durch einen 
freundlichen Zuspruch begegnen und wir 
werden dabei die Erfah-r.ung machen, daß 
wir nicht nur unserer Aufgabe so am be
sten gerecht worden sind, sondern daß 
wir au-eh für die Zukunft einen freund
lichen u-nd dankbaren Menschen gewon
nen haben. Abschließend kann gesagt 
werden, daß der Sang.uiniker für den, 
de, -es versteht, - ein besonders gut
anspr,echbares Gemütsleben hat. 

P h  I e g rn a t i k e r sind gewöhnlich 
geistesträge, gleichmütige und gleichgül
tige Menschen. Ihr Gefühlsleben · ist ge
kennzeichnet durch einen gewissen Wur
stigkeitsstandpunkt, der sie nicht aus der 
Masse der Menschen herau-shebt und der 
sie wenig wertvoll erscheinen läßt. Der 
Phl,egrnatiker macht sich wenig eigene 
Gedanken, weil ihm sowieso alles egal 
ist. Wichtig ist für uns zu wissen, daß 
der Phlegmatiker auf Reiz·e schwach 
reagiert. 

Der M e I a n c h o I i k e r ist ge-
kennzeichnet durch ein Gefühlsleben, 
das zu·r Traurigkeit und Schwermut neigt. 
Sein Wesen ist oft v,on a�sgeprägter 
Welt- und Menschenfeindlichkeit getra
gen, seine Rede ist nicht ohne Schärfe 
und er ist von sprunghafter Laune. Be
sonders charakterisiert ist aber sein Ge
fühlsleben durch eine ewig nörgelnde 
Unzufriedenheit und einen grämlichen 
Pessimismus. Dies sind Eigenschaften, die 
ihn nie gesund und fr.oh werden lassen. 
Der Melancholiker kann nicht verstehen, 
daß es anderen Menschen besser geht 
öls ihm und er ist weit davon entfernt, 
die Fehler etwa in seiner eigenen Unzu
länglichkeit zu suchen. Nörgelei, Schwarz
seherei ,und Mißgunst sind schlechte 
Weggefährten ,und bei der Befragung 
von Melancholikern wird der Einverneh
mende, wenn er zu einer obj,ektiven 
Wahrheitsfindung kommen will, gut tun, 
sich diese entgegenstehenden, negativen 
Eigenschaften in Erinnerung zu :rufen. Aus 
den vorangeführten We�nszügen ergibt 
sich von selbst, daß der Lebenswille des 
Melancholikers, weil er sich ewig be-
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nachteiligt und von den lohnenswerten 
Gütern der Erde ausgeschlossen fühlt, 
gering ist. Eine falsche Beschuldigung 
oder eine ungerechtfertigt,e Verhaftung 
können ihnen genügend Anlaß sein, ihr 
Leben, zu dem sie sowieso keine rich
tige Einstellu•ng finden können und das 
ihnen deshalb wenig lebenswert er
scheint, wegzuwerfen. 

Zu den Beschreibungen der einzel
nen T ernperarnente sei bemerkt, daß sich 
in einem Individuum auch mehrere Tern
perarnentstypen du,rchkreuzen können. 

Die Einteil'Ung der T ernperarnente in 
diese v·ier Hauptgruppen ist zwar sehr 
alt und auch etwas schematisch, aber in 
bezug auf die Haupttypen auch heute 
noch im großen und ganzen recht zu
treffend. Im Gegensatz zu den erwähnten 
antiken Ternperarnentstypen spricht die neu
este ForschLmg von zyklothymen, schizo
thymen .und viskösen Temperamenten. Ich 
habe mich zur Schilderung nach der an
tiken Ternperarnentsleh re ·entschieden, wei 1 
mir diese für unsere Verhältnisse leich
ter erfaßbar und deshafb zweckmäßiger 
schien. 

Wer nun glaubt, daß er an Hand die
ser einfachen Schilderung der Lebens
formen des Menschen T ernperarnente 
immer zutreffend erkennen könnte, den 
wird das Leben, wie die drei folgen
den Beispiele aufzeigen, eines Besseren 
belehren. Die Praxis, die die beste Lehr
meisterin ist, zeigt uns, daß wir zehn 
oder noch mehr Jahre mit einer P-erson 
zu-sarnrr.,enleben können und dürf.en dann 
noch nicht sagen, daß wir di-esen Men
schen einwandfrei kennen. In N. lebte 
1920 Martin A. als Bauer in sehr glück
licher Ehe. Bei den Nachbarn und im 
Gasthaus ist er als glänzender Unter
halt-er ·und selbstloser Mensch, der viel 
Spaß macht und solchen auch verste�t, 
gerne gesehen. Zärtlich um seine Familie 
besorgt, hatt•e es den Anschein, als ob 
er keiner Fliege etwas zuleide tun 
könnte. Als im gleichen Jahr du•rch die 
Landespoliz,ei nachgewiesen wird, daß 
nu•r Martin A. der Mörder des S.-Wir
tes gewesen sein kann, woHen es die 
Nachbarn, di-e täglich mit ihm in Be
rühru.ng waren, vorerst einfach nicht 
glauben. Als A. dann aber im Gefäng
nis, nachdem er einen der Aufsichts
beamten überfallen hatte, weiter den 
Mord an zwei Tou•risten eingesteht, er
greift eisiges Schweigen di,e bäuerliche 
Bevölkerung. Vielen von uns wird aus 
der einschlägigen Literatu,r auch der 
Fall bekannt sein, wo es gelang, in der 
Person eines verläßlichen, bieder-en Be
amten, der seine Frau und zwei Kinder 
vergötterte, nach langen Erhebu·ngen einen 
dreifachen Sexualmörder zu entlarven. 
In der Familie M. ist schon monatelang 
das Mädchen E. als Hau·sgehilfin be
schäftigt. E., die zurückhaltend und f.::ilg
sarn g·egen jedermann ist, hat sich wegen 
ihres Fleißes und ihrer Verläßlichkeit in 
kurzer Zeit das volle Vertrauen des 
Dienstgebers erworben. Eines Morgens 
aber li,egen die drei von ihr betr.euten 
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Ki-nder tot im Kinderzimmer und das 
Haus steht in Flammen. Diese drei Tä
ter waren nicht etwa Geistesgestörte, 
sondern vollzurechnungsfähige Menschen. 
Aus diesen Beispielen müssen wir Gen
darmen di,e zwingende Lehre zi,ehen, daß 
wir in jeder Person den mutmaßlichen 
Täter zu suchen haben. 

Nicolai H a r t  rn <l n n, einer der be
deutendsten deutschen Philosophen der 
Gegenwart, bezeichnet recht zutreffend 
den Menschen als das von innen her-
aus gefährdete Wesen. Hartmann will 
damit sagen, daß das im Menschen an
gelegte Empfinden für Recht und Un
recht, Gut und Böse, Wahr und Un
wahr in keiner Weise genügt, um den 
Menschen auch schon zu zwingen, nach 
seinem Gewissen Zü handeln. Zu die-
sem Empfinden müssen · vielmehr die 
Tugenden der Pflicht, Gerechtigkeit, 
Wahrhaftigkeit, Liebe und vor all -ern das 
Bewußtsein, daß der Mensch· über die-
ses Leben hinaus zur Ver.antwortung ge
zogen wird, treten. "Vor die Tugend 
haben die Götter den Schweiß gestellt", 
kündet uns der Dichter und meint, daß 
erst, wer diesen Kampf besteht, die 
Tugenden, die moralischen Werte un�· 
damit das Leben selbst erringt. DasW 
Mißlingen dieses Kampfes, das heißt 
Willensschwäche, aber führt zum Laster 
und bedeutet den Weg zum Verbrechen. 

Im Ausforschungsdienst hören wir 
immer wieder, daß wir zum Beispi-el bei 
der Befragung den Einzuvernehmenden 
genau zu beobachter, haben. Jeder von 
uns, der einer Person, sei es selbst der 
geri.ebenste Verbrecher, mit den inhalts
schweren Worten: "Im Namen des Ge
setzes ,sind Sie verhaftet!" die Verhaf
tung aussprach, der konnte bei einiger 
Beobachtungsgabe die Tatsache bemer
ken, daß den soeben Verhaftet-en eine 
bestimmte Erregung befällt. Wir sprechen 
in di-esern Zusammenhang vorn G ,e f ü h 1, 
das ein Gefühl der· Lust oder Unlust 
sein kann. Solche Gefühlsäußerungen sind 
begleitet von Aenderungen im Blutdruck, 
der Herztätigkeit, der Atmung oder zei
gen sich auch in einer erhöhten Schweiß
absonderung. Weiter,e Zeichen sind jähes 
Erröten, Erblassen, Trockenheit im Ra
chen oder Nervosität. Im Gesicht kön
nen sich ferner Zorn, Sehr-eck ,oder 
Verzweiflung zeigen. Diese Reaktione4' 
treten besonders dann auf, wenn es uns 
oft nach stundenlangem Verhör gelungen 
ist, den Beschuldigten von der Verwerf
lichkeit s·einer Handlung zu überzeugen. 
Wir hatten zum Beispiel in St. J. einen 
achtzehnjährigen Burschen, -er hat ein•ige 
Jahre später wegen eines Raubmordes 
am Galgen geendet, der in dieser Si
tuation des Erkennens des in ihm schlum
mernden Dämons mit aller Vehemenz 
mit dem Kopf in die Wand rannte, und 
es bedurfte f.erner des tätigen Einschrei
tens aller am Posten befindlichen Gen
darmen, .um ihn daran zu hindern, daß 
er sich weiter nicht die Augen heraus
kratzte. Sarglos am Schreibtisch abgel-egte 
Waff.en, Papierscheren ·usw. können iri 
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solchen Augenblicken oft zu unang-eneh
rnen Weiterungen führen. Viele werden 
schon erlebt haben, wi·e zum Beispiel 
einem hartgesottenen Lügner der Schweiß 
buchstäblich tropfenweise von der Stirne 
rann oder wie Frouen und Männer in 
lautes Schluchzen ausbrachen, bevor sich 
ihr Mund zum erlösenden Geständnis 
auftat. Unruhiges Auf- und Abg,ehen in 
der Zelle, der Häftling überdenkt was 
für und wider ihn spricht, zählt eben
falls zu den vor,erwähnten Gefühlser-

.
cheinung-en. Solche Gefühlsäußerungen 

W,
<önnen ein beginnendes Eingeständnis 
der Schuld sein und es liegt nun an der 
V,ernehrnungskunst des Gendarmen, die 
richtigen Worte zu finden, um den Ver
dächtigen \ZUrn Bekennen zu bewegen. 
Der V,ernehrnende wi,rd di,ese letzt� 
Phase des Widerstandes· aber nur dann 
überwinden können, wenn er sich das 
Vertrauen des Beschuldigten dadurch er
warb, daß -er sich mit sei,ner Psyche 
vertraut gemacht hat. Jedem von uns 
hat schon ·einmal das letzte, das er
lösende Wort gefehlt und er mußte 
wenn er den Fall überdachte, beschämt 
eingestehen, daß er sich entweder zu 
wenig auf die Vernehmung vorbereitet 
,ader mit der Person des Täters befaßt 
hat. Um die Person des Täters ,richtig 
eimchätz,en zu können, ist es -unbedingt 
notwendig, daß man sich vor der sach
lichen Befragung ein eindringliches Bil'd 
über seine Kindheit, Schulzeit, Eltern
haus, Familienleben, Urngdng usw. ge
macht hat. S:i wäre es zum Beispiel 
zwecklos, die Seele eines Verdächtigen 
mit Hinweis·en auf sein Elternh<ius anzu
s1=trechen, wenn -er wegen früher be
gangener Delikte bereits v,on seinen EI-

Die Oesterreichische Bundesgendarmerie gratuliert dem 
Generaldirelaor fiir die öf /entliehe Sicherheit S e  7,
t i o rr s c h e f W i l h e l m K r e c h l e r zur Verleihung 
des Großen Goldenen Ehrenzeichens fiir Verdienste um 
die Republil,'. Oesterreich aufs herzlichste. 

Generaldirektor für die öffentliche Sicherhe1t 
Sektionschef W'ilhehn Krechler wurde vom Bun
despriisidcuten durch die Verleihung des Großen 
Goldenen Ehrenzeichens fiir Verdienste um die Rc
P,ublik Oesterreich ausgezeichnet. Bu'ndesmin.ister fü;
I1mercs Oskar Hclmcr überreichte in Gegenwart 
von Staatssekretiir Graf, den Abteilungs,,orständcn 
der Generaldirektion für die öffentliche Sicherhe:i;t· 
und den Leitern der Sicherheits- und Polizeidirek
tionen sowie den Landesgendarmerick-ommandanten 
Sektionschef Krechle1· diese hohe Au,szeichnung. Dc:r 
Bundesminister beglückwünschte in einer Ansprache 
Sektionschef Krcchlc1· und dankte für s,eine bisher 
zum \Vohle der Allge.meinheit geleisteten Dienste. Das 
Geheimnis jeden Erfolges im öffentliche'.! Dienst, 
führte der Bu1J1dcsminister aus, sei die Lauterkeit de� 
Charakte1·s und der Besitz wahren Menschentums. 
Bcidll Eigenschaften besitzt Sektionschef KrechleL" in 
vollendetem Maße Ltnd stets werde er der jüngeren 
Beamte�eneration, die in eine neue Zeit Mnein
wächst, Vorbild und Ziel sein. 

tern ein Ha.usverbot erhalten hat. Auch. 
di·e Seele des gerneinst•en Verbrechers 
ist ansprechbar -und es beda·rf nur der 
hohen Kunst des Vernehmenden, an die
ser ,rühren zu können. W-er viel mit 
Gewaltv-erbrecher.n zu tun hat, wird 
mir bestätigen, daß diese in Erinnerung 
an ihnen teure Pers·onen oft von mimo
senhafter Angerührtheit sein können. Ge
fühlsmäßige Reaktionen, wi-e Unsicherheit, 
Nervosität, jähes Erröten oder Erblassen, 
können wir besonders oft bei Haus:
u.nd Personsdurchsuchungen feststellen. In 
Schw. wurde jahrelang gewildert, ohne 
daß es gelang, der Täter habhaft zu 
werden. Eines Tages kam dem Gendar
rnerieposten z.ur K -enntnis, daß der J. im 
Garten des väterlichen Anwes,ens be
obachtet wurde, wi·e er ein Geweh,r 
einschoß. Als Ziel diente ihm dabei ein 
in der Nähe befindlicher Telegraphen
mast. Bei der Hamdurchsuchung konnte 
trotz intensiver Nachschau ,nichts ge
funde-n werden. Vater, Mutter und Sohn 
wußten angeblich nichts von einem Ge
wehr .und waren .nicht dazu zu bewegen, 
die Waffe herauszugeben. Wa·s nun? 
dachte der Gendarrneriebearnte. Im ra
schen Entschluß nahm er die Mutter in 
den Garten rn it und erklärte ihr dort', 
daß ihr Sohn von hier aus mit einem 
Gewehr geschossen hätte. In einer augen
blicklichen Gefühlsreaktion blickte die 
Mutter in die Richtung des Telegraphen
mastes ·und dies war der schlüssige Be
weis, daß sie von der Tatsache des Ei,n
schi·eßens •und damit auch v•on der Exi
stenz des Gewehres wissen mußte. Die
ser Vorhalt veranlaßte sie dann auch, 
das Gewehr, das in der Nähe im W a-ld 
versteckt war, herauszugeben. Wir sehen 

aus diesem Beispiel, daß die Möglich
keit, strafbare Handl-ungen an Hand von· 
Gefühlsreaktionen ausforschen zu können, 
sehr groß ist. Es liegt nur in der Hanä 
des Vernehmenden, sie richtig auswerten 
bzw. anwenden zu können. 

Als Kinder riefen wi·r uns zu: "Du 
lügst, weil du ganz rot im Gesicht bist!" 
'Li'nd dachten ,nicht daran, daß däs Lü
gen bestimmte physische Anstreng.ungen 
notwendig macht, die dann gewisse phy
siol.ogi·sche Verändenmgen hervorrufen. 
In der ,neU'er-en Zeit sind daher führende 
Psychologen auf dem Gebiete der _('uf
decku:ng von Täuschung·en dazu □ber
gegangen mit eigens hierfür k-onstr.LJ'ierten 
lnstr,umenten Aenderungen des Blutdruk
kes des Pulses, der Atmung und des 
elektrischen Ha.utwiderstandes, wi·e si-e 
beim Lügen auftreten können, zu . regi
stri,eren. In USA hat man zu dr,esern 
Zweck den Polygraphen (Vielschreiber) 
entwickelt, der gleichzeitig Sch_wan�un

gen des Blutdruck-es, des Ha�tw,derstdn· 

des .und der Atmung aufzeichnet. Der 

Vorgang der Vemehrn.u�g ist so �ehalten, 

daß zunächst die Lugenr-eakt,,on des 

Verdächtigen in ein_ern belanglos·en Zu

sammenhang festgestellt wird ,und erSt 

die nächsten Proben beziehen sich a�f 

d: zu untersuchende Angelegenheit 

s�/bst. Dem Beschuldigten_ werden nun 

lfnter belangk,sen Fragen eine Rerhe v
h

0n 

Fra en über das 1::regangene Verbrec en 
g 

1 gt An Hand der Aufze1chnun-
vorge e . 

d d 
gen des P-olygraphen kann ann . er v_er-

hrnende Beamte sehen bzw. srch erne

Meinung darüber bilden, ob der Ver

dächtige bei der Beantwortung . der we

sentlichen Fragen die Wahrheit gesagt 

hat ,oder nicht. (Fortsetzung folgt) 
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Dr. HANS KREHAN: 

Wann ist unbefugter Betrieb von Fahrzeugen strafbar? 
Wie allgemein bekannt, ist nach österreichischem Recht der 

sogenannte Gebr<1uchsdi.ebst.ihl :nicht strafbar. W-enn als,:, zum 
Beispiel di,e Hausgehilfin ohne Einverstä.ndn·is ihrer Dienstgeberin 
sich ein Ballkleid ausborgt, um auf den Ball zu gehen und es 
wieder zurückstellt, so liegt darin kein strafbarer Tatbestand. 
Man spricht in diesem Falle von einem Gebrauchsdiebstahl. Ein 
Gebrauchsdiebstahl ist nämlich der v,orüberg-ehende Gebrauch 
einer fremden beweglichen Sache ohne Einwilligung des Berech
tigten. Dieser bisherige Rechtszustand wurde nun durch die Stra.f
gesetznov-elle vom 16. Dezember 1953, BGBI. Nr. 15/1954, teil
weise aufgehoben. Grundsätzlich ist der Gebrauchsdiebstahl auch 
heute straflos. Dieser Grundsatz wurde jedoch· nunmehr auf
gegeben bei ·unbefugtem Betrieb von Fahrzeug,en. Wie die Re
gi,erungsvorlage hierzu .ausführt ,und wie auch al\,gemein be"kannt 
ist, haben die Gebr,rnchsdiebstiihle von Kr..aftf.ahr.zeugen und F<l'hr
rädern in der jüngsten Zeit so sehr zugen'.Jmmen, daß Geg-en
maßnahmen -er"9riff,en werden mußten. Es wurde demnach, einer 
Anregung des Obersten Gerichtshof-es und dem Beispiel aus• 
ländischer Strafr,echte folgend, die Str.ifbarkeit der Gebrauchs
diebstähle an Kr.iftfahrzeugen und Fahrrädern festgelegt. 

W-er demnach vorsätzlich -ein Fahrzeug, das zum Antrieb mit 
Maschinenkraft -eing-erichtet ist, oder ein Fahrrad ohne Einwi·lli
gung des Berechtigten in Betrieb nimmt, macht sich, s,ofern die 
Tat ,nicht •nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroh'.t 
ist, •einer Uebertr-etung, wenn aber das Fahrzeug beschädigt 
worden ist •und der Schaden daran 1500 S übersteigt, eines Ver-
geh'ens schuldig. · 

Geschützt sind also Fahrzeuge, die zum Antrieb mit 
Maschinenkraft :eing-erichtet sind, und Fahrräder. Darunter fallen 
nicht ,nur Autos ·und Motorräder, sondern auch Mot-orboote und 
Fl-ugz•euge. Mit Tieren bespannte Fahrzeuge sind jedoch nicht 
Gegenstand des Schutzes. 

Strafbar ist nur, wer -ein Fahrzeug der genannten Art in 
Betrieb nimmt. Der Täter muß demnach das F.ihrzeug zumin
destens besteigen, nicht notwendig erscheint mir, daß 
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er auch schon fäh,rt. Hat der Täter aber das Fahrzeug ,noch nicht 
einmal bestiegen, sondern nur Anstalten dazu ,unternommen, 
dann liegt nur Versuch vor, der ,natürlich, gemäß dem -allge•
meinen Grundsatze •unseres Strafrechtes, ebenso strafbar ist wie• 
das vollendete Delikt. Der "blinde Passagier" fällt aber nicht unter 
diese Strafdrohung, da er selbst das Fahrzeug nicht in Betrieb 
nimmt. 

Unerheblich ist die Dauer der Inbetriebnahme. Aus der Dauer 
der Inbetriebnahme kann aber geschlossen werden, ob es sich 
um einen Gebrauchsdiebstahl oder einen gewöhnlichen Diebstahl 
handelt. Doch wird die Verantwortung des nters, er habe da� 
Fahrz-eug nicht steh1en, •sonder!l nur benützen wollen, oft nicht 
zu widerlegen s-ein. 

Gebrauchsdiebstahl soll nur dann zur Anwendu,ng kommen, 
wenn sich die Tat nicht als ei,n schwereres Delikt mit einer 
strenger,en Strafe darstellt, wie zum Beispiel Raub oder Diebstahl; 

Primär ist der Gebrauchsdiebstahl .in Fahrzeugen eine Ueber
tretung. Zum Vergehen wird der Gebrauchsdiebstahl, ,wenn das 
Fahrzeug, wie bereits -erwähnt, beschädigt worden i-st und der 
Schaden daran 1500 S übersteigt. Diese Unterscheidung hat nach 
der Regierungsvorlage darin ihren Grund, daß der unbef,ugte 
Betrieb .eines Fahrzeuges strafwürdiger ist, "wenn das Fahrzeug 
dem Ber,echtigten nicht nur entzogen, sondern wenn es auch noch 
erheblich lbeschädigt worden ist". 

• Die Straf.e der Uebertretung ist einfacher oder strenger Arres , 
von drei Tagen bis sechs Monaten, die des Vergehens strenger 
Arr,est von -einem Monat bis zu einem Jahr. Wenn der Ge: 
brauchsdiebstahl eine Uebertretung ist, ist das Bezirksgericht zu
ständig, im Falle eines Vergehens das Kreis- oder Landesgericht. 

Gleichgültig, ob der Gebrauchsdiebstahl sich als eine Ueber
tr-etung 10der ein Vergeh.en darstellt, wird der Täter nur mit 
Ermächtigung des Verl•etzten verrolgt. Es handelt sich ,um -ein 
sogenanntes Ermächtigungsdelikt. Die Verf.olgung findet demnach 
nur statt, wenn der Verletzte den öffentlichen Ankläger späte
stens acht Tag-e nach dessen A,nfrage dazu ermächtigt. Die Er
mächtigung kann mit der Anz-eise verbunden werden. Die Er
mächtigung gilt als erteilt, wenn sich -der Verletzte dem Stra·f
verfahr.en anschließt. Sie kann, wenn sie einmal erteilt worden 
ist, nicht mehr zurückgenommen werden. Der unbefugte Betri,eb 
von Fahrzeugen zwischen Verwandten kann nur .auf Grund einer 
Privatanklage besbraft werden. Unter Verwandten sind Verwandte 
und Verschwägerte in auf- und absteigender Linie, Geschwister, 
Geschwisterkinder oder noch nähere Verwandte, die Ehe
genossen, die Geschwister der Ehegenossen und die Eh-egenossen 
der Geschwister zu verstehen 

Die Tat ist überhaupt strafl�s 
a) wenn sie zwischen Ehegatten, Eltern, Kindern und Ge

schwistern begangen wird, 
b) wenn das Fahrzeug dem Tät-er vom Berechtigten anvertraut 

worden ist. ' 

Gendarmerieoberstleutnant i. R. Josef Lochner t 
Wenige Tage' v,or V,ollendung seines 63. Lebensjahres wurde 

Gendarmeri·eoberstleutnant 'j. ·'R. Josef L o c h  1n e r, ehemal,iger 
Gendarmerieabteilungskom.mandant von· Melk, Niederösterreich, 
aus dem Leben abberuf,en.: 

Er stammte aus ·einer kinderreichen Familie aus Rockendorf, 
in der er am. 26. September 1891 geboren wurde. Nach Be
endigung seiner Schulausbildung war er bis zum Eintri•tt i:n 
den Wehrdienst am 8. Okt·ober 1913 kurze Zeit als K-:intorist 
tätig. Mehrfach ausg-ezeichnet trat er am 7. Jänner 1919 1in 
die österr,eichische Gendarmerie ein und verrichtete auf den 
Gendarmerieposten Aschbach Amstetten, Ulmerfeld, Groß
Hollenstein ·und Traiskirchen ,a(s -einget•eilter und dienstführ,ender 
Gendarmeriebeamt·er Dienst. 

Nach seiner Maßr,egelu.ng im Jahre 1938 wurde er 1945 
wieder zum Di-enst gerufen und als Bezirksgendarmeriekomman• 
dant in Scheibbs sowie ,nach Enneninung zum leitenden Gen
darme:riebeamten als Gendarmerieabteilungsloommandant in Melk 
eiJ19esetzt. 

GendarmeriEmberstleutnant L ,o c h .n er wa,r jedem Beamten 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich ein Vor
bild. Trotz schw-eir,en inneren Erkrankungen verrichbete er noch 
jahrelang seiinen Di,e,nst. Am 31. Dezember 1952 trat er in den 
Ruhestand. 

Von Gend.-Revierinspektor JOHA"ll:'( WERGINZ, Landesgendarmeriekommando für Kämten 

Die •lliierten Behörden in Oesterreich haben den Segelflugsport in Oester• 
reich seit dem Jahre 1950 wieder zugelassen (siehe Zeitung der Aliiiert,e,.. 
Kommission für Oesterreich, Dezember 1949, Punkt 1). Seit dieser Zeit 
nimmt diese Sportart in Oesterreich von Jahr zu Jahr einen immer größer 
werdenden Umf&ng an, womit auch die Segelflugunfälle ansteigen. Wie die 
Prdxis zeigt, wurden bisher die meisten Unfälle im Segelflug durch die 
Nichteinhdltung der bestehenden Segelflugvorschrlften verursacht. 

Es erscheint daher zweckmäßig, die in O.esterreioh bestehenden Segel• 
flugvorschriften kurz zu erläutern. In O«tem:ich sind derzeit das Luft,er
kehrs9esetz i. d. F. der Kdm. vom 21. August 1936, DRGBI. !, S. 653 

(GBIOe. Nr. 62, 1938), novelliert durch die Ges. vom 21. September 1938, 
DRGBI. !, S. 1246 (GBIOe. Nr. 410, 1938) und vom 26. Jänner 1943, 
DR3BI. 1, S. 69 und die Verordnung über den Luftverkehr vom 21. August 
,1936, DRGBI. 1, S. 652, i. d. F. GBIOe. Nr. 351/38, 456/38 und der 

•
Novelle vom 30. September 1938, DRGBJ. 1, S. 1321, in Kraft. 

Die Angelegenheiten des Segelflugwe<ens werden in oberster lnst•nz 
vom Bundesministerium für Verkehr und verstd<ltlichte Betriebe, Abt. l/1 
- Amt für Zlvilluftf&hrt - geleitet (siehe BM vom 22. November 1950, 
BGB!. Nr. 244). 

Bei der Ueberwochung und Kontrolle des Segelflugsportes ist in erster 
Linie zu prüfen, ob es sich 

&) um eine Ausbildung von Segelflugzeugführern (Schulungsflügen) ouf 
einem ddfür genehmigten Segelfluggelände; 

b) um Außenlandungen oder 
c) um Segelflugveranstaltungen handelt. 

Ausbildung von Segelllugzeuglilhrem 
(Sege I Flugschulungen) 

Die Ausbildung von Segelf!ugzeusführern darf nur auf Grund einer 

luftf5hrtbehördllchen Genehmigung erfolgen. Diese Genehmigung wird für 
eine bestimmte Zeit, ein bestimmtes Segelfluggelände, eine bestimmte Art 
von Segelflugzeugen sowie von Geräten und unter der Voroossetzung 
erteilt, daß nur die in der Genehmigung namentlich angeführten Ausbil
dungsleiter bzw. Fluglehrer verwendet werden. Die Aufsicht und Leitung 
des Schul'betriebes hat der Ausbildungsleiter zu übernehmen, der während 
den Schulungen anwesend sein muß. Bei der Kontrolle ·durch die Gen
darmerleorgane muß sich der Ausbildungsleiter mit einem gültigen Luft
fohrerschein für Segelflugzeugführer und mit dem luftfahrtbeoördlichen 
Anerkennungsbescheid a,ls Segelflugausbildungsleiter, dUS welchem der Um-

. fong der Schulungsberechtigung hervorgeht, dUsweisen können. Der luftA f"hrtbehördliche Anerkennungsbescheid ist nur in Verbindung mit dem 

W
luftf<>hrerschein gültig und läuft mit der Gültigkeitsdauer dieses Scheines ab. 

Wahrend der Segelflugschulungen kann ein luftfahrtbehördl•ich dner• 
kannter Segelfluglehrer neben dem Ausbildungsleiter fungieren, ist aber 

Kontrolle der Flugpapiere vor dem Start 

letzterem unterstellt. De, fl.uglehrer darf nur in Anwesenheit des Ausbil
dungsleiters schulen. Die Verantwortung für den Schulbetrieb trägt der 
Ausbildungsleiter. Der Fluglehrer muß dieselben Auswdse besitzen wie der 
Ausbi k!ungslei ter. 

Segelfluggelände sind Gelände, d,e ständig zu Uebu,..gen mit Segelflug
zeugen benützt werden. Die Segelfluggelände müssen vom Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe - Amt für Zivilluftfahrt - g<>
nehmigt sein. Die Genehmigung wird dem Unterne:hmer erteilt und ent
hält die erlaubte Art des Flugbetriebe� und der Segelflugzeuge. 

Am Startplatz muß ein- gut sichtbarer Windrichtungsanzeiger (Windsack) 
zur Feststellung der Windrichtung aufgestellt sein. Der Landeplatz (Lande
gosse) ist zu bezeichnen .und mit Fähnchen abzustecken. (Der Start und 
die Landung haben gegeh den Wind zu erfolgen.) 

Die zu den Schulungen benützten Segelflugzeuge müssen behördlich zu
gelassen sein (Zulassungs- bder Prufschein dürfen nidit abgelaufen sein). 

Steht bei den Schul,unge-n eine Schleppwinde in Verwendung, so muß 
für diese ein behördlicher Windenprüfschein aufliegen. Aus diesem geht 
die Gültigkeitsdauer und das zugelassen<: Fluggewicht (Rüstgewicht �es 
Segelflugzeuges plus Zuladung) für die Schleppwinde hervor. Uebersteigt 
das Fluggewicht die im Windenprüfschein zulässige Grenze, dann darf die 

Schleppwinde hierfür nicht verwendet werden. Zum Beispiel: ein Segel
flugzeug hat ein Rüstgewicht (Eigengewicht des Segelflugzeuges) vo� 280 kg, 

der Segelflieger <!in Gewicht von 8:J kg, das Fluggewicht betrdgt s�m,t 

360 kg. Im Windenprtifschefo scheint a -ber nur e:in zuliissiges Flugge"'.',cJ,t 

bis 300 kg auf. In diesem Folie ist die Verwendung der SchleppW)nde: 

unzuldssig. 

Segelflieger-Anwärter dürfen m,it den Schulungsflügen erst beginnen, 

wenn sie vorher hierfür ärztlich untersucht und körperlich für tduglich 

befunden wurden. 

Außenlandungen 

S lfl d" f eußerhalb von Flughäfen des allgemeinen Verkehrs 
ege ugzeuge ur en - d wenn es die Sicherheit des 

oder genehmigten Segelflugselanden nur Jan en, 
·ir t ·1t 

Flu es erfordert oder wenn hierfür eine behördliche Bew1 1gung er ei 
g
d N eh d B r ungen des § 12 des Luftverkehrsgesetzes und 

wur e. d en es 1mm J.L A ß l d n 
§ 39 d V d „ber den Luftverkehr sind so uie u en on unge 

er eror nu-ng u 
1„ si 0ds Bundesministerium für 

nur unter gewissen Voraussetz_ungen zu
A
as 

\.. z· ·Jluftfahrt - hot den 
Verkehr und versto>dtlichte Betriebe -· mt ur ,v, 

Oesterreichischen Aero-Club, Segelfliegerverband, •�-
Mitgliedern der dlm fl eh E I b .. . . 25 A ri 1 1953 an die widerru i e r au ms
gehorenden Ver�in• vom . p 

außerhalb von Flughäfen de� a:llgemeinen 
zu Landungen mit 

h
S':gelflug

S
zeu��:ggeländen �

nter folgenden Voraussetzung-.en 
Verkehrs und gene misten ege 
gestattet: 

zweisitziges Segelflugzeug vom Typ MG 19 
Abgestürztes 

,•.-. 
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Gendarm erie- und Polizeibeamte 

von S 465.- aufw. 

decken ihren Bedarf an 

Uhren 

Goldwaren 

Trauringen 
Hochzeits• 

gesc:henken 

Feldstechern 

Beste 

Oualität 

billigste Preise 
Garcantie! 

Zahlungs

erlelchtenu,g 

Barometern 
usw. 

auf Wunsch 

Im I Auswahlsendung

U h r e n h a u s  

Naderhirn Wels, Pfarrgasse 2 Naderhirn 
(bei  der  Verkehrsam;el) 

A. Landungen an im voraus bestimmten Punkten
Di ese Ldndungen. dürfen r.ur unter folge nden Voraussetzungen stattfi r.den : 
1. Vor dem Abflug muß d ie  Zustimmung der über das · Grundstück ver

fi.igungsberechtigten Person zur Landung vorliegen. 
2. V o r d e m  A b  f I u g muß die örtlich zustdndige Sid1erheitsbehörde

(Bezirkshauptmannschaft) schriftlich erklärt haben, daß gegen die Landung 
1m Hi nbl ick auf d ie  Gefährdung von Leben, Gesundhei t  oder Eigentum dritter 
Personen kei n  Einwand besteht. 

B. Landungen a� im voraus nicht bestimmten Punkten
(Sogenannte Notlandungen) 

Diese Landungen dürfen nur unte r folgenden Voraussetzungen stattfinden : 
1 .  Es muß der Natur des betreffenden Flt1ges nach unmögl ich ·sei n, vor 

dem Abflug e inen best immten Landepunkt festzu.s'etzen.  
2. Nach erfolgter Landung muß die örtlich zuständige Sicherhei tsbehörde 

oder örtlid, zuständige Gendormeriedienststelle unverzüglich verständigt 
werden . 

Die Gendarmerieorgane haben im Fa l le von Außen landungen (Punkte A 
und B) das  Mitführen und d ie Gültigkei t folgender Dokumente zu kon
trol l i eren :  

d )  Luftfahrerschein für Segelfl ugzeugführer; 
b) luftfahrtbehördlicher Zulassungsschein des Segelflugzeuges;
c) Bordbuch für das verwendete Segel flugzeug.
Bei Außenlandungen nad, Punkt B hat das einschre itende Gendarmerie

organ im Bordbuch Ort, Datum und Zeit der Außenlandung sowie den 
Namen des Segelflugzeugführers zu bestätigen. 

Lieber Außenland-un.gen haben die Gendarmeri edienstste l len i n j e d e m  
F d 1 1  e a n die  zuständ ige Bezirkshauptman nscha ft ei nen Beridit zu erstatten. 

Segelflugveranstaltungen 
Nach den Bestimmungen des § 11  des Luftverkehrsgesetzes t1nd § 44 

cier Verordnung über den Luftverkehr bedürfen öffe ntliche Veranstaltungen 
im Dienste des W-ettbewerbs oder der Sd,aulust, woran Luftfdhrzeuge be
tei l i gt sind (Luftfahrtveransta ltungen), der Genehmigung durch das Bundes
mi ni sterium für Verkehr  und verstaatl ichte Betriebe - Amt für Zivi l luftfdhrt. 

Bei der Kontrol le von Segelflugvera nsta ltungen durd, Gendarmerio?organe 
is! überdies d ie  behördlid,e Genehmigung a.uch dahingehend zu überprüf.en, 
ob die dar in angeführten Bedingungen e ingeha lten werden. D ie Praxi s hat 
gezeigt, daß oft bei Außenlandungen, d ie  von den Bezi rksverwaltungs
behörden bewi l l ig t  wurden, in öffentlich angeschlagenen Plakaten die Bevölke
rung e ingeladen worden i s t, dem Segelflugsport (Außenlandungen) bei
zuwohnen. In solchen Fä l len werden die Bestimmungen des § 11  des Luft
verkehrsgesetzes (Schaulust) verletzt und bilden im Fa l•le der Vorsätz:ichkeit 
ein Vergehen nach § 32, Abs. 1, Punkt 5, im Fal le der Fahrlässigkeit e ine 
Gerichtsübertretung nach § 32, Abs. 2 des Luftverkehrsgesetzes. 

Luftfahrerschiein für S.zgelllugzeuglührer 
Wer ein Luftfa-hrzeug führt oder bedient (Luftfahrer), bedarf der Er

laubn is  (Luftfahrersche in). (§ 4 (1) LVG.) 
Der Luftfahrerschein für Segelflugzeugführer wird vom Bundesmi n isterium 

für Verkehr und verstaatl ichte Betriebe - Amt für Zivi l l uftfahrt - ·aus
geste l l t, ist m i t  e inem Lichtbild des Inhabers versehen und hat ei ne Gültig
ke i tsdauer von zwei Jahren . Auf Seite 3 des Luftfahrerscheines werden die
Erwei terungen und Beschränkung•� der Erlaubnis angeführt. Die Gültigkeits
dauer ist auf den Seiten 4 bis 5 und der Berechtigungsumfang auf den
Seiten 3 bis r ersichtlich . 

Bei m  Luftfahrerschein für Segelflugzeugführer hat man zu unterscheiden : 

1. D i e  "e i n f a c h e  E r l a u b n i s", das heißt Er laubnis zum Führen

von Segelflugzeugen außerhalb des genehmigten Segel fluggeländes, und zwar :

�)  Klasse 1 = berechtigt zum Führen von ei nsitzigen Segelfl ugzeugen. Du

Inhaber dieser Klasse kann aber auch doppels i tzige Segelflugzeuge a 1 1 e i n

(ohne Mitnahme einer zweiten Person) führen;
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b) Klasse 1 = berechtigt zum Führen von e in - und dopp<lsilzigen Sege l 
flugzeugen und sch l ießt somit die Klosse I ein.  In doppelsilzigen Segelflug
zeugen kdnn der Inhaber der Klasse 11 eine: zwe i te Person als Flu9g1.1st 
zu nicht9ewerbsmdßi9en, unentgeltl ichen Flügen mitnehmen. Im Gdstesitz muß 
jedoch der Steuerknüppel ausgebdut und die Se i tensteuerung und Ausk!ink
vorriditung gegen Betdtigung gesichert sein; 

c) Klasse I I I  = berechtigt zum Führen von mehrsitzigen (mehr a ls  zwei)

Segelflugzeugen und schl ießt die Klassen I und 1 1  ein. 
2. D i e  "K u n s t  f I u g e r  I a u  b n i s" ,  das heißt Erlaubnis zum öffent· 

l iehen Vorführen von Kunstflügen m i t  Segelflugzeugen. Diese Berechtigung 
wird vom Bundesministerium für Verkehr und ver�taat i ichte Betriebe - Amt 
für Zivi l luftfahrt - nad, besonderen Bestimmungen erte i l t  und wird im 
Luftfahrerschein des Inhabers auf den Seilen 6 bis 1 besche inigt. Die Kunst
flugerlaubnis ist zeitlid, begrenzt. 

Segelflugzeuge 
Segelflugzeuge (Gleitflugzeuge) dürfen im Bundesgebiet außerha,b von 

Segelfluggeländen nur dann verkehren, wenn sie von den nationalen Luft
fdhrtbehörden (für Oesterre ich das Bundesministerium fü;- Verkehr und 
verstaat l ichte Betriebe - Amt für Zivi l luftfahrt) zugelassen und in das 
Verzeichnis der österreichischen Luftfahrzeuge (Luftfahrzeugrolle) ei ngetragen 
sind. (§ 2 (1) LVG.) 

l_nnerha,lb e ines Segelfluggeländes dürfen Segelflugzeuge auch ohne E in
tragungs- und Zulassungsschein und ohne Kennze ichen, durch Segelflugzeug
führer, die Inhaber e ines gültigen Luftfahrerscheines für Segelflugzeugführer 
sind, geführt werden; in solchen Fällen ist e in  luftfahrtbehördlicher Prüfschei n 
des Sege.lflugzeuges, aus dem die Zulässigkeit des Betriebes ersichtlich i st, 
als Eintragungs- und Zulassungsschein <1nzusehen. 

Der Zulassungssche i n wird vom Bundesmini sterium für Verkehr und ver
staatlichte Betriebe - Amt für Zivil luftfahrt - .iusgeste l l t  und hat d i

"Ja Gültigke itsdauer von einem Jahr. Die Gülti gkeitsdauer · i s t  auf Seite 1, di�
Gewichtsübersicht (Rüstgewicht, Zuloclung und Gesamtfluggewicht) auf den
Se i ten 2 und 3 ,  ersichtlid,. Die Einschränkungen und Bemerkungen s ind auf
Seite 4 des Zulassungsscheines vermerkt. 

Verk�hrsvorschriften 
(Auszug) 

Jeder Luftfahre h t ·c1, . . . 
L f k h 

r a " so zu verhalten, daß S ,cherhe , t  und Ordnung ,m
u tver � r gewährleistet sind und die Allgeme i nhe i t  oder de r  einzelnedurch d,e .. Luftfahrt n icht gefährdet wird. (§ 63 LuftVVO.) Der F uhrer des Luftf h . · 
eh · f 

a rzeuges ist  für die Einha ltung der Verkeh,svorc s n ten verantwortlich E h t eh d .. d d. L d · r a au afur zu sorgen, daß das Luftfahrzeogu
,
-� . ie

FI 
a ung sich i n  verkehrssicherem Zustand befinden , daß das zu-ass19e uggewicht nicht "b . h nd 

u erschntten wird, daß die vorgeschriebenen Aus-we ise vor a en sind , d d ß d · 
von Bordb„ch f 

un a 1• nach der Anweisung über den I nha l tu e rn  er orderlichen  A b ·· · b eh · getragen werden �9a en uber den Flug 1m Bord u e i n -
Zu,  Aufrech;erhaltun d 0 und -bei Notla d 

· g er rdnung und Sicherheit während des Flugesn ungen kann d F '· h  Maßnc1hmen er · f  . 
er u rer des Luftfahrzeuges d ie geeigneten gre, en; se i nen Anc., d Führer im s· d' r nungen ist Folge zu leisten. i nne iese.- V eh ·f ständig bedient oder b f h . 
ors n te n ist, wer das Luftfahrzeug selb-

Luftfe.hrzeuge d„ f 
e e l ,gt. (§ 64 LuftVVO.) ur en sesd,loss o fliegen, aus der auch . N 

ene rtschaften nur in e iner Höhe über-
d ß h 

, n  otfällen noch · L d f · FI h f o er .au er alb der Ortschaft mö 1 _  
e ine dn ung  <1u e inem ug a en  

Luftfahrzeuge in  der  L f 
_g ,eh ist. 

50 Meter nähern 
u t durfen sich Bauwerken nicht a uf weniger a l s

Unter Brücke� und .. h 1 •  d• c1 n 1chen K tb un Antennen darf .eh 
uns auten sowie unter

.. b fl 
n , t durchge'I u er ogen werden (§ 10 L 

' ogen, Großfunkanlagen 
M eh · uftVVO ) 

Starkstromle i tung•· 
dürfen auch n id, t' 

ens enansammlungen d „  f 
. 

überflogen werden A h 
ur en n icht in geringerer Höhe a l s  200 Meter

. . usna  men si d m,t  besonderer luftf h tb h ·· 
n nur bei Abflug und Landung sowie

A ß h 
a r e ordl icher E I b u er a lb von Flu h„f  r au nis gestattet. (§ 11 LuftVVO.) 

flüge nur mit besonde 
g a en (sen„hmigten Segelfluggeländen) dürfen Kunst-

H„h  1 2 
rs zugelassene L f 0 e a s 00 Meter a f·· h 

n u tfahrzeugen und in n icht  geringerer
Innerha lb von Flu

u��•
f 

u rt Werden. 
Ortschaften und MensJ 

a en (genehmigten Segelfluggeländen) sowie Jber
für Zivi l l uftfa-hrt kann �

ent1nsdmm!ungen sind Kunstflüge verboten .  Das Amt
K tfl „ 

usnahmen i b uns uge dürfen nu , ' ns esondere für Uebun9szwec.ke 1 zulassen.
ausgeführt werden. r m i t  ausdrückl i chem Einverstdndnis der Insassen 

Schleppflüge dürfen nur d näherer �orschrift der Prüf �
rc.h Luftfahrer ausgefühi,t werden ,  die nuch 

gelassen si.nd. (§ 72 LuFtVV�.tung für Luftfahrer h ierfür besonder s �ll · 
(Fortsetzung ouf Seite 1 7 ) 

1HiJ-

Kobona, das Koladragee, nur i· n A h D pot • u . rog. 

Dr. WALTER HEPNER : 

Eine lehrreiche Erhebung anläßlich eines Selbftmoriles 
Der  Kr imina l i st lernt n ie  a us. Gerade scheinbare K le in igkeiten 

sind es sehr oft, von denen später die Entscheidung wichtiger 
Fragen abhängt. Deshalb kann der Sachbearbeiter n i -e genug acht
geben, bei der Augenscheinsaufnahme auch scheinbar Neben
säch l iches genauestens festzuha lten ; ist e inma l  der Tatort ver
ändert, so ist es h i erzu unwiderrufl ich zu spät. Auch bei der  
im  fo lgenden geschi lderten Erhebung s ind k le ine Feh ler  unter
laufen. Es sol l  nicht sein,  wird jedoch, solange fehlbare Men
schen arbeiten, immer wieder vorkommen. Doch da schon unser 
Altmeister Hans Groß sagt, wir  sol len uns übe;r begangene 
Feh ler  n icht  so - sehr ärgern, als vielmehr si -e dankbar unter dem
Gesichtspunkt in  Kauf nehmen, daß wir daraus lernen, wie wir  
es das  nächste Ma l n icht machen s-o l len, soH.en s ie  erwcihnt 
werden. 

Al·s a n, e inem naßka lten, nebeligen Herbstmorgen des Jahr-es 
1 953 die Mordkomm iss i,on zu ei-nem Selbstmord gerufen wurde 1 , 
wurde s ie in das letzte Zimmer des ersten Stockes einer Vi l l:a 

Abb. 3. Leiche mit Einschüssen und Pistole 

geführt, die von zwei miteinander verwandten Fami lien bewohnt  
wurde. Das Zimmer war  das  langjährige Schlafzimmer des  Toten, 
der gdrennt von seiner Frau sch l ief. Nach Aussagen der Ver
wandten lebte er in geregelten finanzie l len Verhältn issen, war 

Aaber mit  einem Leiden behafret, das unhe i.Jba,r wa r und ihm
\l!!!l!IJ'g roße Schmerzen bereitete. Beim Eintritt i n  das 2 X 4 m messende 

Zimmer bot sich der Anbl ick, der vorerst in Abb. 1 festgeha lten 
wurde: : In  der Mitte des Zimmers finden sich Scherben, die 
offenbar zu e i nem nebenstehenden, zerbr,-::ichenen Nachtgeschirr 
aus Porzel la n  gehören. Der Inhalt  des Nachtgeschi rrs, Urin und 
geronnenes Blut, ist derart auf den Boden gespritzt, daß da,raus 
gesch lossen werden kann, daß das Nachtgeschirr  samt Inha l t  aus 
einer Höhe von etwa einem ha lben Meter auf  den Boden gef<) l len 
ist, dort zerbrach und sich . der Inhalt  i n  der dargestellten Form 
auf  den Parkettboden ergoß. Zwischen d ieser Stel le u.nd dem 
Bettvorleger findet sich eine Aufspl i tterung ei nes Parkettbrettes 
(in Abb. 2 :  weiße Späne vor dem_ Nachttopfdeckel), wobei 
das ganze Brett etwas hochzuheben 1st (schwarzer, kei lförmiger 
Schatten). Abb_ 2 zeigt h iervon eine Nahaulnahme. Auf dem 
Bettvorleger, und zwar an der Stel le,  an welcher l inks  vom 
Nachttopfdeckel das Muster in  Form d reier v-orn schmaler Streifen 
in einen breiten dunklen Streifen h i nten übergeht, l iegt e i ne 
7.65er-Patrone oh13e SchlagbJlzeneindruck. In dem an der der 
Türwand gegenüber l iegenden Wand_ stehenden Bette l iegt, zur 
Hälfte abgedeckt, eine männliche Leiche. Der Tote war 63 Jahre 
a lt. An der entblößten Brust finden sich zwei Ei•nscliuß5ffnungen, 
wobei ,  insbesondere an der oberen, die Stanzmarke der Rück
holfederführung b�sonders deutlich ausgebildet ist (vergleiche 

1 Dies soll keine d ichterische Phrase sein, sondern auf den stati
st isch immer wieder erwiesenen Umstand h inweisen, daß mi t Bzginn der 
unfreundlichen Jahresze:it die Selbstmordkur'/c iu steigen be9;nnt1 was m i t
unter a l s  lndii milgewertet werden kann. 

besonders Abb. 3 und 4). Von der rechten Hand , des Toten, 
die noch Leichenstarre a u fweist, wird eine Pistole, Kal iber 7.65, 
umklammert, wob e i  s ich der Daumen am Abzugsbügel befindet. 
Die Konstruktion der Waffe ist derart, daß die Sta nzmarke von 
i h r  - theoretisch von jeder dieses Model ls - stammen kann. 
Im Zimmer herrscht verh ä ltnismäßige Ord nung. Es finden s ich 
nur  der Krankheit  a ngemessene Medikamente. Soweit d i-e ersten 
Eindrücke vom Tatort, soweit sie d iesem, ohne i h n  vor-erst zu 
verändern, entnommen werden konnten. 

Bei d iesem Stand der Untersuchung erqaben sich e in ige Auf
fä l l igkeiten, wenn nicht sogar Widersprüche. 

Woher stammten  die Spritzer des Nachtgesch i rrinha ltes ? Da 
e in ige Scherben trichterförmige Bruchste l len zeigten, war n icht 
a uszusch l i eßen, . daß das Nachtgesch i rr d urch e inen Schuß  zu 
Bruch gegangen ist .  Dann hätte aber der Inha l t  langsam a usrinnen 
m üssen und nicht verspritzen können. 

Oder wurde das Nachtgeschirr gewaltsam aus der Hand 
gesch lagen ? 

Vor a l lem : Wieso befand s ich der a ngeschlagene Top·f n icht 
bei  den übrigen Scherben ? 

Wer hatte ihn  an seinelJ_ Au ffindu ngsort gebrach t ?  
D e r  Tote zu  Lebzeiten oder eine andere Person ? 
War die  Beschädigung des Fußbodens a u f  e inen Gei ler zu-

rückzufüh ren, der dann das Nachtgesch irr tra f ?  
Wer hatte d iesen Schuß abgegeben ? 
War er verfe h lte Angri ffs- oder Abwehrhandlung ? 
Wieso fanden sich zwei Einschüsse am Toten ? 
Weicher davon war tödl ich ? 
Woher stammte das Projekti l ohne Schlagbolzeneindruck ?  

Abb, 1 .  Uebersichtsaufnahme des Tatzimmers 

War die W.affe dem Toten v-or Eintritt der Starre in d i-e 
Hand gedrückt worden ? Noch dazu ,ergab d i e  Befragung der
Hausleute daß von drei im Nebenz immer geschlafen habenden
Personen 'n iemand die Schüsse gehört hatte, was reich l i-ch un
glaubwürdig erschien. Wenn vie l leicht auch d ie  beid�m Schüsse

mit angesetzter Mündung (Sta nzmarke !) dadurch gedampft wur

den, so mußte zumindest der a u-f den Boden abgegebene Schuß

so laut gewesen sein, daß anzunehmen war, daß er, zuma,l 

ht (der Tote war zuletzt lebend am Voraben? gesehen

:::�rd�n und wurde um 7.00 Uhr früh aufgefunden) 1m Neben-
. hören war !  H ierzu kam noch d ie  Tatsache, daß

d
z1mm
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Toten get�ennt von ihm schl ief (ehel iche Zwistig-
1e rau es . E h ·· tt e·gten 

keiten !) 'und die Verwandten wenig rsc u erung z 1 

Der Fa l l  konnte vorerst keineswegs als Selbstmord behan?dt 

d 0 durfte genauer Untersuchung. Bevor d iese 
werden, son ern_ 

h 
e 

sowie sonstige Gegenstände geändert wU1r
begonnen 

d
und Lei
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e
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Waffe, .an der Patrone, an den Bruchstücken des Nachtgeschir,rs 
und anderem suchte. Sodann konnte der Tatort erst weiter 
verändert werden. 

Am Rücken der Leiche fand sich nur e i n e Ausschußöffnung, 
so daß also ein Geschoß noch im Körper steckte. Ein zweites 
fand sich in dem unter dem Rücken der Leiche beHnd,lichen 
Kopfpolster. Eine Patronenhülse fand sich unter dem rechten Arm, 
zwei Hülsen fanden sich auf der Bettdecke links des Körpersi 
Ein weiteres Geschoß befand sich unter dem aufgesplitterten 
Parkettbr-ett. Nun wurde versucht, die Scherben des Nachttopfes 
in ihre ursprüngliche Lage zu bringen, wobei sich hera;.isstellte, 
daß kein von einem Schuß herrührender Trichterbruch vor.lag, 
sondern nur einz -elne Scherben schräge Bruchstell-en zeigten, 
die die erste Annahme mög'lich scheinen ließen. Bei der Unter
suchung der Pistole unterlief dann schon eingangs angedeuteter 
Fehler: ,nachdem das Magazin entfernt worden war, in dem 
sich noch drei Patronen befanden, wurde der Schlitten zurück
gezogen, wobei sich zum allgemeinen Erstaunen keine Patrone 
im Lauf befand! Dies war bei einer in Ordnung befitndlichen 
Waffe •und Vorhandensein von Patronen im Magazin bei An
nahme ,eines Selbstmordes ausgeschlossen, da ja die Waffe nach 
Abgabe des letzten Schusses aut-omatisch repetierte ! .Also hatte 
sich jemand and erer a-ls der Tote an· der W.affe zu schaffen 
gemacht, sie ihm -etwa gar in di-e Ha.nd gedrückt? Da sich 
später· ,noch -eine Patrone auf dem Sofa vorf,md, auf dem die 
Waff.e zerl-egt worden w<1r, und weiter festgestellt wurde, daß 
der Auswerfer die Hül·sen nur knapp aus dem Laderaum hera-us
hob (nicht, wie zumeist, im Bogen herausschnellte), mußte an
genommen werden, daß die auf dem Sofa gehmdene Patr-::me 
sich doch im Laderaum befunden hatte und ungesehen leise 
herausfiel. Man sieht, was von so einer kleinen Unachtsc.r.keit 

Abb. 4. 
Nahaufnahme der ElnschOsse 

für schwerwiegende Schlußfolgerungen - wenn andere In
dizien fehlen - abhängen können! Dabe i waren bei der Un
tersuchu.ng vier Beamte, die zum Teil Speziolisten in ihrem Sach
gebiet sind, zugegen. Aber gerade deshalb verli-eß sich einer auf den anderen und achtete selbst nicht ·so genau auf alfes, 
wie j eder es sicher getan hätte, wenn er di,e Untersuchung 
alleingeführt hätte. Daher immer wieder : am Til.tort so wenig 
Personen als möglich, nur e i n e r leitet di-e Untersuchung und 
ist dafür verantwortlich, über jede Unt.ersuchu.ngshandlung so
gleich •eine Niederschrift anzufertigen! 

wirst Du mit 
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Da schließlich .nachgewiesen wurde, daß der Tote nach 
einer erst kürzlich erfolgten Operation von der Unheilbarkeit 
seines Leidens Kenntnis hatte, bei jedem Urinieren eine Menge 
Blut abging (gestocktes Blut im Nachtgeschirr bzw. auf dem 
Boden verspritzt!), so daß mit seinem baldigen Ableben ge
rechnet werden mußte, er deshalb Selbstmordabsichten seiner 
Familie und dem behandelnden Arzt gegenüber äußerte, konnte 
tatsächlich Selbstmord als erwiesen angenommen werden, wobei 
auf Grund der abgeschlossenen Erhebungen der Tatv-erlauf sich 
folgend zugetragen haben mußte : 

Der Krankie war, um leichter u,rinieren zu können, vom 
Bett aufgestanden und hatte dies stehend getan, wobei auch 
wi-eder Blut abging. Dabei Wl!rde er v-on so argen Schmerzen 
befallen, daß er den Nachttopf fallen ließ, der dann am Boden, 
zerbrach und dessen Inhalt in der beschriebenen Weis,e ver-

Abb. 2. 
Nahaufnahme markanter Spuren 

spritzte. Unter dem Eindruck di·eses Geschehens beschloß der 
Mann, nun den schon lange erwogenen Selbstmord a�:szuführen, 
begab sich ins Bett und nahm die geladene Waff,e aus dem nebenstehenden Nachtkästchen. Durch Repetieren (P.atrone auf 
dem Bettvorleger) überzeugte er sich v-on der Brauchbarkeit der Waffe. Um ganz sicher zu gehen, gab er hi·erauf .noch ei,nen 
Pr -obeschuß db (Geschoß im Parkettboden, Hülse unter dem rechten Arm - Waffe wirft rechts aus !). Hierauf gab er dann zwei Schüsse mit angesetzter Mündung ge�e.n sich selbst ab, wovon der -erste nicht sofort tödlich wirkte (Hülsen davon - da 
die Waffe nun zum Körper gerichtet - · auf der Bettdecke links �es K�_rpers�- Erstaun .li�h blieb . lediglich der Umstand., daß die Schusse 1m Nebenzimmer nicht gehört wurden, ob-' wohl solche, wie durch einen zu diesem Zweck abgegebenem 
Vergleichsschuß bewiesen, deutlich zu hören waren. Da dies 
allein aber keinen bindenden Gegenbeweis bildete, während aHe 
anderen Beweismittel schlüssig waren, konnte der Fal'I afs ge
klärter Selbstmord betrachtet werden, obwohl er vorerst', einer
seits durch die besonderen Umstände des Tatortes, anderseits 
durch den Zwischenf3JJ bei der Waff.enuntersuchung, auch zu 
anderen Annahmen Anlaß bot. 

Zusamme-nlassung 

Bei der Tatortbesichtigung ei.nes angeblichen Selbstmordfalles 
konnten einerseits durch di·e Umstände des Tatortes, anderseits 
durch einen UntersuchungszwischenfaM bedingte Widersprüche 
aufgedeckt und der Fall ei·ndeutig als Selbstmord geklärt werden.· 

Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den
Sports eh uh-Fach we rkstä tten 

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich 1 

&�lf�c l!JJ�[Q) [ß)tg��Il@��\Y/[§�lLlUJ�tr 

U� \YAY/U[Q)[g��,r�[§Utf [9)(§� �[§D�l!JJ�@[g� 

Die II. Stra.fgesetznovelle 1952, BGB!. Nr. 160, brachte zwar 
für die Genda.rmeriepensionisten durch die Gewährung einer 
"ewigen Halbpension" nach einer Verurteiloog weg-en eines 
Verbrechens einen rechtlichen Vorteil, ließ aber für die Beamten 
des Dienststa.ndes in gleichen Straffällen durch di-e unveränderte 
Weiterbelassung der alten Bestimmungen des § 26 lit. d StG 
(Verlust des Amtes und jeglichen Anspruches a.uf eine Pension) 
eine nicht leicht verständliche Härte für die aktiven Beamten 
entst,ehen. Diese neue Bestimmung, die in jhrer Tragweite vom 
Gesetzg-eber kaum abgeschätzt wo'rden war, hat seit ihrer ln
kra.ftsetzung viele schier unlösbare Probleme in di.enstrechtlicher 
Hinsicht aufgeworfien. 

Schon die Frage, ob durch die Abänderong des § 26 lit. B 
StG (Pensionsverlust) auch § 26 lit. d StG (Amtsverlust) für 
die aktiven Gendarmeriebeamten einen anderen Sinn bekommen 
hat, wird in der Literatur v-erschieden J:,eantwortet. B -r a s  s -
1 o f f  1 weist zum Beispiel darau,f hi.n, daß die II. StGNov. 1952, 
den § 26 StG nur bezüglich lit. g (Pensionsver lust) zugunsten 
der Pensi-onisten geändert hat, während die .Rechtskilge des 
Amtsverlustes nach lit. d für die aktiven Beamten hi,ngegen ke ine 

.enderung erfuhr. 
Dr. P f e  i f,e ,r2 hing•egen vertritt die Ansicht, daß lit. d 

dieser Gesetzesstelle nur den Verlust des Amtes, nicht auch 

den Verlust aller daraus entspringenden Rechte statuiert. ,Viel
mehr ergibt sich dieser Verlust erst aus den Bestimmungen der 
Dienstpragmatik (§§ 116 und 86). Rein theoretisch wäre es 
ohne weiteres denkbar, daß mit dem Verlust des Am�s der 

Verlust der bis dahin bereits erworbenen Versorgungsansprüche 
nicht verbunden sein muß, Der unmittelbare Si,nn dieser Ge
setz-esstelle ist lediglich der, daß der Verurteilte das bisher 

innegehabte Amt im öffentlichen Interesse .nicht .mehr bekleiden 
darf, nicht aber der, daß er und seine A-ngehörig,en bereits er
worbene Versorgungsansprüche verlieren. Dies ergibt sich _!!rst 
aus dem Zusammenhalt mit lit. g _(P•ensionsverlust) und aus den 
einschlägigen Bestimmungen der Dienstpragmatik. 

Da nach der II. Strafgesetznollelle 1952 <:ler verurteilte "Pen
sionist" höchstens di-e Hälfte der Pension, der verurteilte 
"Aktive" aber nach der unverändert gEibliebenen Bestimmung der 
Dienstpragmatik den g,esamten Pen�ionsainspruch verliert, fr.agt 

Brassloff mit Recht nach dem gesetzgeberischen Grund der ver
schiedenen Behandlung zweier bisher einheitlich behandelter 
Personengruppen. Er vermeint ihn darin zu erblicken, daß dem 
aktiven Beamten der seines Amt,es verlustig gegangen ist, ei.n 
Unterhaltsbei-trag

1 

gewährt werden k ann, dem Pensionisten 
aber nach einer umstrittenen Auslegung der Dienstpragmatik 

.::icht - der Hauptgrund scheint aber vor allem darin gelegen, 
'W°daß bei dem verurteilt,en Aktiven eine N a c h v e r  s i c h e r  u n gi 

na.ch den sozialv-ersicherungsrechtlichen Bes_timmungoo st.attfindet.3 

Unbestri·tten ist na.ch der neuen Rechtslage, daß den a k -
t i v e n  G e n d a r m e ·r i e b e a m t e n durch die gerichtliche 
Verurteilung wegen eines Verbrechens di•e Rechtsfolg,en des 
§ 26 lit. d StG (Amtsverlust) treffen und er durch den Verlust 
des Amtes auch alle aus dem Dienstv,erhältnis fließenden Rechte 
-und alle Ansprüche auf Ruhe- und Versorgbngsgenüsse für sich 
und seine Angehörigen verliert. Die Rechtsfolge !-des § 26 
lit. g StG (Pensionsv-erl-ust) kann diesen Be-amten ni-cht, treffen, 

1 Dr. Brassloff: Die Bedeutung der Novellierung des § 26 lit. g StG, 
J. BI. 2/1953. 

' 
2 Abg. Dr.• Pfeifer: Zur Novell,ierung des § 26 StG, J. BI. 10/1953,, 

S Man kann die v-erschiedenen Rechtsmeinungep über dle Auswirkun9�11 
der II. StGNov. 1952 auch so zusammenfassen, ddß einerseits ein wegen 

eines Verbrechens rechtskrMtig verurterlter Pensionist kraft des Gesetzes au-s 1 
dem öffentlich-r<echtlichen Dienstverhältnis ausscheidet, somit seine Eigenschaft 
als öffentlich-rechtlicher Ruhegenull<empfänger verliert und von seinem bis
herigen Dhmstgeber auf Grund des § 26 lit. 9 StG nur eine• "Versor
gung" in der dort vorgesehenen Höhe und keine Pension im eigenllich,en 
Sinne erhält, während nach der anderen Rechtsaufflassung der verurteilte 
Pensionist Ruhegenußempfänger mit einer im Sinne des § 26 lit. g StG 
geminderten Pen,ion bl.eibt. M. E. ist der erstangeführten Rechtsanschau.ung 
aus dienstrechtlichen Gründen der Vorrang zu geben. 

\ 

weil er i m  Zeitpunkt seiner Veru-rteilung ,nicht Ruhegenußemp
fänger war. Seine Pensionsanwartschaft ist schon durch die 
Rechtsfolge des § 26 lit. d StG untergega.n-gen. 

Den G e n d a r m e ·r i e p e n s i o:n i s t e n hi,ngegen treffen 
durch die Verurteilung wegen eines Verbrechens sowohl di,e 

Rechtsfolgen nach fit. d als auch nach lit. g des § 26 StG. l;s 

tritt der Verlust des "öffentlichen _ Dienstes" und die Aemter
unfähigkeit ein, er verli,ert somit seine Eigenschaft als Beamter 

des Ruhestandes und ist daher zur Führung der Bezeichnung 
"Gend.-, .. i. R." nicht mehr berechtigt. Durch die Neuregelung 
im Jahre 1952 wird ihm aber nicht mehr die ganze Pension, 
sondern nur mehr ein Teil entzogen. :Aus der Tatsache, daß 
der Verurtei lt-e nicht mehr als Pensionist ,9nzusehen ist, erscheint 
es richtiger, von einer Versorgung im ·Si·nne einer Rente -�er 

eines Unterhaltsbeitrages zu sprechen ; sonst gebe es Pens ions
empfänger, die keine Pensionisten si.nd. Die ' Frage . der„ Wi_twen
versorgung nach solchen Personen erscheint gesetzlich ,uberhaupt
nicht ger-egelt. 

Solche verurteilte Genda.rmeriepensionisten können für ihr 
Verhalten nicht mehr disziplinär ver<1ntw.ortlich gemacht :wer?en, 
da sie als Entlassene nicht mehr •.den Disziplina,rvorschn�en 

unterliegen. Bei aktiven Gendarmeriebeamten, di-: �ra_ft __ Gesetzes 

ihr Amt verlor-en haben steht das Fehlen der d1sz1plmaren Ve'r.
antwortlichkeit nach ih/er Entlassung außer Frage, weil sie niet 
mals in d en Genuß einer Versorgung des § 26 lit. g StG k-ommen. 

Wurde einem a.ktiven Gendarmeriebeamten bei seiner Ver
urteilung wegen eines Verbrechens die N a c h s i c h t  a 1 1  e r 

R e c h t s f o  I g e n  gewährt, so finden die Bestimmungen _des 
§ 26 StG keine Anwendung, der . B�amte verl(ert dahe_� n _ icht 
ex lege sein Amt, er hat sich led1gl1ch vor seiner z_us _tand1gen 
Disziplinarkommission zu verantworten. Diese Komm:1ss1on hat 

allerdings d.ann die Möglichkeit, über den verurteilten Gen
darmeriebeamten. die Diszipl-inarstrafe der Entlassung zu ver-
hängen. 

Etwas anders gelagert ist der Fall der gerichtlichen Ver-
d · · · t wegen eines Verbre-urteilung eines Gen a.rmeriepensionis en 

G chens, dem gleichfalls Aufschub der Rechtsfolgen des � 26 ?\ 
gewährt wurde. Auch dieser Beamte wir-d seine Pension_ .nie t 
unmittelbar verlieren. Er könnte im Disziplinarw_ege mit _ _  d�r 

D. · J· t f d "Verlustes aller a,us dem D1·enstverhaltn1s 1sz1p inars ra e es 
d V fließenden Rechte und Ansprüche auf Ruhe- un ersorgungs-

.. " f·' 'h u d seine Angehörigen bestraft werden, doch ge_�usse
d. ur

V
1 n

h 
.. n 

g einer solchen Disziplinarstr.afe rechtswar-e 1e er angun . . d · der JI. Straf-politisch nicht mehr v.ertr,etbar, weil sie em in 
b 

'
d k W·II n des Gesetzge ers w1 ·er-ges-etznovell-e 1952 veran erten I e . .. · . · 

h "rde Das gleiche gilt auch fur Gendarmerie-
spre: e� wu . . 

we ·en eines Verbr-echens gerichtlich ver-pens1on1sten, die ohne . g . 
h d. . 1- .. zu verantworten urteilt geworden z-u sein, s1c 1sz1p 1nar 

haben. 

Wohl ha ben die Bestimmungen der 11- Straf_gesetznovelle 1952 

für die Beamten des Ruhestan-des einen Vorteil
. 

gebra-ch� und
ht 

erscheint die Neuregelung für d_iese Persone 1�tu
::s:t:�e

c
be

:��he
s
n 

politisdi vertr,etbar. �s erscfe1nJ a\�r 
b

v
:denklich, daß durch 

und verwaltungsrechtlichen ta� �un
t Gendarmeriebeamte ver

diese Novelle aktive und pen�ioni-er 
,
e 

kt· e Beamte bei Verur
schieden behandelt werden u

h
nd der 

b
a iv

s
-
e·,nem Amt überdies 

•1 · Verbrec ens ne en 
h te1 ung wegen e1n�s 

h uf Versorgung verlustig ge t, 
auch noch all seiner Re

b

e te a . gleichen Fall ,e eine "ewige 
während einem Ruhestands eamten im 
Halbpension" zugestanden wird· 

°" 

. :-;:�.;i_r 

'::Jijl,;,.�-
� Gedu neOer. 
�� oh' der f',scf, - Teller, KNOIUI- upp.. • 
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DIR J UGIM DllC N fE DORflYRAM M 
Von Gend.-Patroui llenleiter KARL LUTZ 

Erhebungs!l'bteilung des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenhnd 

Die Nachkriegsz,e i t  brachte i,n Oesterreich einen erheb l ichen 
Anstieg der Jugendkrim ina l i tä t  m i t s ich. Von Jahr zu Jah r  sind 
es m eh r Jugend l iche, die es zum Verbrechertum zieht, die 
durch Raubüberfä l l e, D iebstäh le ,  ja sogar durch Morde ihre 
Mitmenschen · tyrannis i,eren. 

Was ist es nun,  das die Jugendl ichen di,ese Laufbahn ,ein-
schlagen läßt ? 

· Ist  ,es Not, Mangel an Erziehung, -oder aber ist es Leiden
schaft, die Verbrecher aus ihnen macht? Nicht a l lzu leicht 
kann_ da e in U rtei l gefä l l t  werden, denn vi·e l  zu verschieden sind 
d ie  Umstände, d ie  e inen j ugendl ichen Menschen auf  die schiefe 
Bahn führen. In der  Schu le  brav u nd ges i ttet, wird nach Ver
lassen der�lben aus dem Kind e in Räuber, Mörder oder Dieb. 

Betrachten wir uns ein B i ld der Landjugend und greifen wir  
eine •e i riz-e lne Person heraus. 

Johann,  aus d em k leinen burgen länd ischen D-orf Mörb isch am 
See, war das K ind e iner Landa rbeiterfami l ie. Als  e r  im Jahre 
1935 zur Welt  kam,  wor es d ie  g leiche Elternfreude über das 
Kind, wie s ie  bei vie len anderen Menschen ist, d ie der Geburt 
eines Ki ndes m it Freude entgeg-ensehen. Die Erziehu,ng im Eltern-

Der Mörder nach der Aulgreilung bei der Vernehmung in der Postenkandei 

haus war durchschnit t l ich ,  vie l le icht etwas zu le icht. Der Vater 
m u ßte tagsüber schwer arbeiten, die Mutter soa3te, soweit e s  
ihre Hausfrauenpf l icht zu l ieß,  für d i e  Ki nder. D i e  Erziehung 
tritt a l lmäh l ich in  den Hintergrund. Sorgen um das tägl iche Brot 
stehen an ,e rster Ste l le .  Und i-n d iesen Zeitabschnitt vol l  Kummer 
und Sorgen k-ommt Kind um Kind zur  Welt,  um bJ!d d ie 
besche idene Wohnung m i t  K le inen zu fü l len.  J-ohann aber wächst 
heran ,  s ieht  wie seine Geschwister hausen, muß m i tansehen wie 
se ine E l tern stre iten, ja soga r raufen, u.nd lernt h ier  in diesem 
Ze i tabschni tt die ersten Meinungsverschiedenheiten der Menschen 
kennen. 8r lernt hassen und nur wenig l ieben. Seine K i,nderjahre 
s ind trübe. Der Vater widmete s ich immer mehr dem Wei n. 

"Arbe it macht  Durst", p flegte er zu sagen. Johann hat d iese 
Worte v,ernommen,  se ine Kindergedan ken ergre i fen si-e und lass,en 
sie n icht  mehr  los, bis sie dann in  jenes Stadium treten, wo s i e  
ke i n Lehrer u n d  keine E ltern m e h r  a usmerzen können, b i s  Johann 
sein e igenes "Ich" ist. 

Und dann kam für ihn d u  e rste Schritt ins Leben und der 
e rste Konf l i kt m it dem Gesetz. 

Mit fünfzehn Jahren war es so weit. Eine nichtige Ausei•n
andersetzung brachte den Stein ins Rol len .  Ein Raufhandel_ ent
stand, wie 5o fcher u nter den Dorfbu rschein keine Seltenhe i t  1st. 
Doch jetzt  zeigte s ich im Wesen u nseres Johann,  daß Haß und 
Zorn se ine Kindheit  beg leitet  haben, daß er verstand,  s ich mit  
G ewal t  durchzusetzen und wenn es se in m ußte, a uch V�rbrech

ß
e-n 

zu  begehen. Er m ußte ja seinen Kame r<1?en _über lege\
/

se in ,  mu te
zeigen, daß  er der  Stärkere ist, so, w i e  e i•n�t d[lt 

<l�er gegGn
über der Mutter. Und jetzt kam ihm das i m  . e rn huse 

1

• e
lernte "zugute". Erst stach e r  den �inen se in�: d i:t\\�h� Schulk-o l legen nieder. An und _fu r s_ich 

w;/ �l ießl ich  , nochschwer, doch dann kam der  zwe i te Stich, u n  s 

12 

e in  dritter. Drei seiner ehema l igen Kol legen wälzten s i ch  i n  
i hrem B lute, begannen m it d e m  Tode z u  • r ingen, u n d  -nur  e i-n 
monatelanger Auf,entha l t  im Krankenhaus vermochte s i e  a m  Leben 
zu erha·Jten. Johann aber hat gezeigt, daß er der Stärkere ist, 
daß er nicht umsonst in  seinem E l ternhause erzogen wurde. Was 
lag sch·on daran,  wenn man zwei Monate Arrest, bed ingt a u f  
drei Jahr,e, bekomm t, wenn man das erste Ma l in  seinem Leben 
mit  dem Gericht zu  tun hat ? Der Richter wird schon Verständnis 
zeigen und den Jugendl ichen nicht s·o streng anfa ssen. Dieses 
Verständnis zeigte auch bei der Strafbemessung der Richter ; was 
er sich aber n icht erk lären wird können, ist, daß jener Jugend
l iche, der zum ersten Ma l vor Gericht stand, in  se i nem Heimatdorf 
a l lmäh l ich in die Reihen der Stärkeren stieg, daß er zeigte, wi1e 
man s ich im Leben durchsetze. Wenn a uch ungesetz l ich,  was 
kennt schon ein fünf zehnjähriger Bursche für Gesetze ? Fü r ihn  
g i lt das  Gesetz des  Stärkeren und Johann war der Stärkere. Von 
·manchem geachtet und von manchem verachtet bega nn er sei nen 
Wefl zu gehen. 

Seither ist 11icht vi -el Zeit vergangen, kaum ein Drittel der  
Bewäh rungsfrist war v-orbei ,  da zeigten s ich neuer l iche Früchte 
seiner mangelhaften Erziehung. 

Diesma l füh rte der Weg weiter, immer weiter von der nor-
,,:lf malen L ebensbahn f-ort „ 

Ein neuer l icher Diebsta h l ,  wenn auch das Gesetz Verbrechen
dazu sagt, für Johann a ber war e, nur �ine Spi e l·erei .  Daß z,u, 
d iesem D iebsta h l  auch das  Verbrechen der schweren Körper
beschädigung kam hat v ie l le icht n icht  e inmal  er selbst ver
standen. Was er' aber verstehen m ußte, ist, daß wieder 
e in ige seiner Kol legen schwerv-er letzt am Boden lagen und 
sch l ieß l ich in ein Krankenhaus überführt werden mu ßt-en. Nun 
wußte Johann daß er wieder v,oi- Gericht kom men wird. 
Auch d iesma l '  rechnete er mit dem Entgegenkommen se iner 
R ichter,  doch das Gesetz gr i ff d iesma l strenger durch. Acht Mo
nate strenger Arrest lautete schl ießl ich der Schu ldspruch ,  und 
immer noch merkte Johann nicht daß e r  die sch i-ef-e Bah n be
trat. Seine Autorität als Raufbold' stieg, . immer mehr  zeigten die 
Ortsburschen Angst vor ihm .  Sch l ieß l ich verstand ,e r  ,es ja aus
gezei chnet m i t  dem Messer umzugehen und k-onnte es  -nunmehr 
auch wagen, s ich mit  größer-en D ingen zu  belassen. 

Nur zwei Jahre später, a l so im Jahre 1 953, wu-rde _7r �as, 
was man i m  Gesetz einen Verbrecher -nennt. Diebsta h l ,  gefahr l 1che 
Drohung und Vergehen nach dem Waffenges-etz brachten i�m 
neuer l ich eine Arreststrafe ,e in .  Nunmehr reifer, vermag e r  s ich 
n icht mehr au f  se ine eigenen Füße zu ste l l en ,  und so  sank e r  
i m m e r  t iefer u nd t iefer. D r e i  weitere Verbrechensstrafen be
g le i teten ihn auf  d iesem Weg, der schl i,eßl ich zu seinem m-or-a l i'
schen Ende führen m u ßte. 

Al le in  das Jahr 1 954 brachte ihm zwei Strafen,  dav-on e ine 
Kerkerstrafe e in .  Von zehn Monaten Kerker wurde ihm nacf4"
Verbüßung einer viermonatigen Kerkerstraf.e gegen Bewährungs-III!!"' 
fr ist der Rest· der Strafe erlassen. Man versuchte nochma ls ,  den 
jungen Mensch-en i n  eine ger-egelte Bahn zu bring,en ,  auch d iese. 
Mühe war vergebl ich .  Seine jugend l ichen Gedan ken schwei ften 
in d ie  Feme, weit ab v-on jeder- Arbeit,  nur  dem Abent-e;;er 
zugewendet zogen s ie  i hre -eigenen unsichtbaren Bahnen , die 
das Erträgnis ·e iner undan kbaren Frucht,  e iner schlechten Erzi,e
hung waren. 

Das Schicksal des Landarbeiters Johann zeichnet sich dunkel  
am Himmel  a b. 

"Mörderjagd im Schi l f" ,  "Dorftyrann sticht La ndarbeiter  nie
der", "B lutige Rache i n  Mörbisch am See" ,  "G roßf.ahndung der 
Gendarmeri,e und Polizei nach eiinem Mörder" , so und ähn l :ch 
,scha ltete sich nun d i-e Presse in  das Leben u nseres Jugend l ichen 
e in . 

Was war geschehen ? 
Was war der Anlaß zu diesem Aufruh r ?  
Wieder war J-ohann in  den Mitte lpunkt der Interessen ge

treten und wieder begann es mit e inem Raufhandel 
Man schrieb den 1 8'. Al.!gust 1954, es war ein Tag wie a l l e  

anderen. Auf  der Ortsstraße in  Mörbisch am See spazieren Bu r
schen und Mädchen,  d ie  kühle Seel u ft am Abend tat gut  und die  
Leute wissen d ies zu  schätzen. Auch Johann ist unter  diesen 
Burschen. Im Gegensatz zu seinen Keil legen muß er a l le in  durch d ie 
Straßen wandern, -n iemand w i'l l m i t  i hm,  dem berüchtigten Dorf
tyrann,  i n  Berührung kommen,  a l l e  meiden i hn ,  ja se lbst seine 
engsten Bekannten z iehen s ich von ihm zurück. Bei d iesem Spa-

J 
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WIEwoWEDwAS.
] .  Drrht sirh di<: Erde von Osten

nach \Vesten od1•r \' Oll \Vesten nach
Osten ? 

2. \Varum fällt, trot z der Anzie
hungshaft, die Erde n icht in die Sonne?

.... 3, \Vas bedeutet  das \Vort j i i  n g s t 
in der Zusammen.sctzung : Jüngstes Ge
dcht , J üngster Tag? 

4. \Velcher Heilige wird immer rnn 
Pfeile'.1 durchbohrt dnrgcstellt ? 

5. Wie hei ßen ·d ie Querbalken, auf 
dcn,en die Eisenb11Iu10chicnen aufge
schraubt 5ind ? 

6. Was ist ein Seidenspin ner ? 
7. Auf welche G runddnheit wird dns 

spezifische Gewicht bezogen? 
· .. 8. \Voraus besteht Kleister? 

9. Welcher Pilz ist der größte 
Schädling im Weinberg? 

10. \Voraus be5teht die Uückseite 
1•.im·s Spiegels? 

1 1 .  I n  welcher llichtung wird auf
Rernnbahnen gelaufen ? 

·J 2. Ha t  das lcid1tcre oder d11s i;chwc
rcre Fuhrwerk auszuwcic.hen ? 

1 3 .  Kann ein \Wa lfisch ertrinken ? 
14. Wie "heißen die Zahlen ober und

wie unter dem Bruchstrich l 
1 5 . Wieviel Ladegewicht haben

�:iscn bahnwagen '( 
16. Wie groß ist der WortlSchatz, 

über de n  ein gebildeter Mensch ,•e r
fügti' 

17. Was ist ein Trieder i' 
18. Was bedeutet i n  'der MU6ik e iu

Kreuz vor einer Note i' 
1 9. Welcher Nationalität war der 

berühmte Komponist Frcderie Chopin 7 
20. Was ist in der Luft am meisten 

cnthalten i 

tfler '4Tetl' das? 
Geist \lnd Form des Reel is1nus bo

gannen in den Jahren nach dem Begin n  
der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hundq-ts auch in der Poesie eine net\e 
Kunstnchtw1g zu formen . Immer mehr 
schwand der Einfluß der idealist ischen 
Phi!O!lophie, und dio Lehre des Mate
rialismus, nach der es keine Metuphy
sik, sonde111 ·n ur eine Stoffwelt  gibt, 
dominierte als Oenkw1gsweise. D ie 
Ucberzeuguug vom Wert des real-nüch
ternen Denkens, Handelns und äußeren 
Könnens wurde durch das Erstarken der 
Industrie, des Fortsrhrei tens der Tech
nik und der , Naturerkenntnis bekril{tigt. 
Mau ,·erziehtet a uf eine jenseitige Ge-

rerhtigkei t  und Seligkeit, an die man 
nicht mehr zu glauben vermug und be
grenzt sein Leben und \Virken durch 
den Kreis i rdi-sch-mut criellen Denke ns. 
Die Wisseusrlrnft ist nicht mehr Erfor
schung de.r großen, geistigen '\l'cl tzu
sammenhiinge, sondern schafft mit e x ak
tt·r Mrthode den theoretischen G rund 
für di 1 •  Sam mlung und A usbe utw1g de„ 

Schätze der Natur zum muteriellcn 
Glürkr des Mrn5cheu. Diese Geisteshal
tung drang immer mehr auch 1m 
Schrifttum durch. Die  pathet ische Fonu 
des klassischen hohen Stiles w urde 
durch saelilichen Ausdruck, den nur  
n-rklärter Schimmer aus der All tags
spr11chi, ins Poet ische hob, abgcl5st . 
Stofflirh liebte man die ßeschiiftigu ng 
mit  praktischen Menschheitsfragen, das 
Leben der Niihe, der Heimat sowi1· der 
heimatl ichen Vergangenheit . Auch in 

· Oesterreich gab es dichterische Pcrsön 
l ichkeitcu, die _narh Mitte des 19. Jahr
hunderts in realistischem Geist und in 
gleicher Form gestalteten. Ihr wcl tan
schäulfoher J:Iintergrund war der Libe
ralismus, die hcrrsrhcnde Geiste·;macht 
der Zeit, aber mit der besonderen öster
reichischen Priigung der Weltbcfrarh
tung mit überlegenem Optimismus 1111'1 
letzthin immer noch etwas Melaphyeik. 

,,Ich habe nie viel auf mich gehul
tcn, ich habe mich immer recht un
crtriiglich gefu nden und mich daher 
lieber mit anderem beschiiftigt . "  rn 
diesen \Vorten beginnt jeher bekannte 
Dichter, der im Theater an der \Vien 
mi t  seinem Volksstück „De r  Pfarrer 
von Kirchfeld" nach einer harten Kind
heit w1d folgenschweren Lehr- und 
Wanderjahren den ersten durchschla
gende11 Erfolg hatte, seine in launiget" 
Weise abgefaßte Selbstbiog,·ap.hie. Die
ser wollen wir auch nachstehende Da ten 
schlagwortartig ewtnehmen und gleich
zeitig seine l\:ichtigsten \Verke vor un
serem geistigen Au�� Revue passieren 
lassen. · Geboren wurde er am 29. No
vember 1839 zu Wien äls Sohn eines 
Oberförstel'\9. Nach Absolvierung der 
üblichen Schulen -versuchte er sieb dann 
mit wechselndem Erfolg als B uchhänd
ler, Schauspieler und Polizeipraktikun t, 

. um nach seinem bereits erwähnten 
l iterarischen Erfolg endlich a ls SQbrift
steller z u  Yerbleibeu. Von seinen nam
haftesten Werken, in denen unverkcm1-
bar der realistische Stil und der Elu
fluß des Wiener Volksstückes hervor
tritt, seien folgende g�nannt: (Theater
stücke) ,,Der Meh1eidba1 1er 1

·, , ,Der 
Pfarrer voo Kirchfeld", ,,Die Kreuzel
sohreiber", , ,Der G'wissenswurm ", · , ,Das 
viertu Gebot ". (Romane) ,,Der Schand
fleck", ,,Der Sternsteinhof". Als er i m  
Jahre 1889 für immer diese We lt ver
l ieß, konnte er in dem Bewußt�ein 
hinüb«gchen , einen Platz in der Lite
ratur gefunden zu haben. • • . Wer war 
das? 

' 

Die Wiirme wird mit dem . . . ge
messen, während das . . . den Luft
druck anzeigt. Auf die Geschwindigkeit 
weist der . . . hin, den Fahrpreis an 
öffen1lichen Fuhrwerken jedoch v1>rrät
der . . .  

' 

DJNKSPO� 
Komplizierte Vorwandtsehart , 

Kin Srhloßherr  führte seinen Freund 
durch die �miildegalerie; Yor einem 
Portrjit bleibt e r- nachdenklich stehen 
und sagt : , , Ist nicht dieses Manne:; 
Va te1· meines Vaters einziger Sohn ?·• ' 

I n  welchem Vel'\ andtsehaftsYerhält-
nis steht dio auf  dem Bilde dargestel l te 
Person zu dem Schloßherrn 7 

\Vie,•i.el Paare ?
Es ist ju bei der Miln nerkn apphei l

he utzutagP immer nollh eine Seltenheit, 
wenn auf einem Tanztee 2-l tanzfähigc 
PersoneJl erscheinen und dabei die Zahl 
der Herren die aer Damr.n um srrhs 
überwi egt. Das Glück war also dem 
mit zwei heiratsfähigen Töchtern ge
segoet,cu Ehepaar Bra unmilller be
schieden (besagtes Ehepaar tanzte ilbri
gens selbst nicht mehr t).  Die j ungen 
DaDlßll besonders die beiden B,raun
müller;chen Ehekandidatiitnen strahlten, 
das gastgebende Ehepaal' strahlte, und 
die beim Tanzen jeweil� benöt ißtcu 
jw1gen Herren strahlten mcht wemger, 
wenn sie sich dem kalten Buffet und 
der ,,orzüglichen Bowle einmal et w�s 
-ausgiebiger widmen konnten als m 
den kurzen Tanzpausen. 

Wir überlassou es Ihrem �rfsmnl 
fei,-tzustollen, wievjel Paare s1eh bet 
dem ßraun miillersch1:11 Tanztee n_or
malerw.eisc wenn alle Damen engagiert  
waren, in: Walzertakt �rehten, .und
wie ,•ielc Herren eich bei der 6ilffigen 

Bowle und dcu Genüssen des kalten
Buffets erholen durften. 

Neun Pu;11ite- und vier gerade Linien

-. . . 

• • •

• • • 

D. .  • 9 Pun kte sollou alie u11 ter-1est L' . . d • . "-r m'tt 4 geraden uuen 111 e r  t?Ulßnu,,:: . d I' . 
F rm ,·crbundcn werden. n • m,111 0

1 r de•t Blei tift absetzen darf nochwc,c e ' 
l h ' h eine Linie ein zweitcsma nac z1c t. 



Das Gewitter Es wird behauptet, daß es jährlich 16 Millionen Gewitter auf de1· E1·de gibt, tagtäglich etwa 44.000, und stündlich 600.000 Blitzschläge, deren Kraft 100 Großkraftwerke betreiben könnte. Der Blitz ist ein gewaltiger Funke, in dem sich elektrische Spannungsuntr.rschiede zwischen einer Wolke und der Erde oder zwischen zwei Wolken ausgleichen . Meist geht der Blitzstrom von der Erde aus in die negativ geladene Gewitterwolke ; sein Strom beträgt bis 5 Millionen Ampere. Er entlädt si.ch in einer millionstel Sekunde, be&iitzt bis -500 Millionen PS und bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Da jeder Blitz, je nach Funkenlänge und Luf-tdichte, einen Strom von 2 Ibis 10 Millionen kVA (Kilovoltampere) verbraucht, so sind das durchschnittlich 8 Millionen Kilowattstunden. Die meisten Gewittertage haben Abessinien und das Kamerungebiet, jährlich 214. Keine Gewitter kennen die Polargegenden . Auf Java sind Gewitter häufig, in der Algoa-Bay und in Peru selten. Oestlich von Drontheim in Norwegen, Königsberg und Budape.st gibt es keine Wintergewitter ; nach dem Atlantischen Ozean zu werden sie häufiger und sind sogar auf Island nicht selten. 
Der Donner • Der Donner braucht, um 1 Kilometerzurückzulegen, 3 Sekunden. Mit Hilfedes Telephons kann man den Schallüberholen, man kann ihn zweimal hören, _erst durch das Telephon und bei6 Kilometer Entfernung nochmals in 18 Sekunden. Der Zickzack des Blitzes ist in einer Rune festgehalten, die den Buchstaben S darstellt, weil man den Blitz unwillkürlich mit einem Zischen vergleicht. Das Urvorbild aller kultischen und praktischen Räucherungen ist das Räuchern bei Gewittern ; weil dw·ch das Räuchern die Leitungsfähigkeit der Luft verringert wird, glaubt man mit dieser kultischen Handlung den Blitzgott zu besänftigen. 

� ß U N .T E  � 
�eschichfffl 

Wegen Gefährdung der Sittlichkeit hatte das Gericht d• ie 'Oeffentlichkeit ausgeschlossen und das zahlr�che Publikum ,entfernen lassen. Als die hetkll' Vernehmung zu Ende war, fragt� der Gcriichtsdiener :  , ,Herr Landic�ger�chtsrat, soll ich jetzt die Sittlichkeit Wtcderhcrstellcn ?" * 
In Hamburg trugen die; Anwä.�tefrüher keine Talare. Ein vtelbeschaftigter, eleganter Anwalt erschien eines Tages zur allgemeinen Vcrwundaung äm Ueitamrng vor Gericht. Der V?!.'sitzcndc diktierte im Protokoll :  ,, 11 ur  den Kläger ' crschcint Rechtsanwalt X. zu Pferd. ' ·  

I I  

Peter von Montmaur, Professor für griechische Sprache, der sehr gente gut aß, war in einer Gesellschaft von Damen zum Mittagessen geladen. Als die Hausfrau und ihre we.i.blichen Gäste bei Tisch fortwährend laut schwatzten und lachten, r.ief der Professor enh·üstet :  ,,Aber, meine Damen, schweigen �e doch endlich, man weiß ja gar mcht, was man ißt l"  
* Ein bekannter Arzt hatte eine ältere ungeduldige Patientin, zu der er einmal unwillig sagte : , ,Me�n Gott, ich kann Sie nicht wieder jung machen I" Die Dame erwiderte : , ,Das verlange ich "ja auch gar nicht, Herr- Doktod Aber alt sollen Sie mich werden lassen, alt ! " * Vor der Telephonzelle standen zehn Leute. Einer wartet auf den andern. Aber die Reihe rückte nicht vor. In der Zelle stand eine Dame und blätterte im Telephonbuch. Zehn Mi.nuten - zwanzig Minuten. , ,Kann ich Ihnenhelfen, die Nummer zu suchen ?" fragtejemand draußen an der Tür; Die Dameam Telephon dankte. ,,Ich suche keineNummer - ich suche nur nach einemnetten Namen für unser Kind. 
* ,,Immer noch diese Ueber.schwem-mungen 1" sagte ein Fremder, der nach Wittenberg kam und seine Blicke über die weiten Wasserflächen der übergetretenen Elbe schweifen ließ. ,,Hören die denn gar nicht hier auf?" ,,Ja, sehn Sie", sagte ein Einwohner, ,,in unserer Gegend sind so viele \Vegweiser, da kann sich das Wasser gar nicht verlaufen !" * Stoffel kaufte sich eine Uhr mit ein-jähriger Garantie. Nach sechs Monatyn kommt er zum Uhrmacher. Die Uhr steht. , ,Sie habe.n wohl ein kle-ines Malheur damit gehabt?" „Ach ja, vor einem Vierteljahr ist mir die Uhr m den Schweinetrog gefallen." „Aber, Mann, da hätten Sie mir die Uhr doch gleich bringen sollen !" „Ich kon;nte d-och nicht ! Wir haben das Schwein erst gestern geschlachtet ." 
* Maier steht vor dem Richter unte 1· der �kl�ge, in ein� yma eingestiegenzu sem, emen SchreibtISch geöffnet und 3000 Schilling ßlltwendet zu haben. Die Richter haben sich zur Beratung zurückgezogen und kehren gernde zurück. ,,Beweise, daß Sie eingebrochen und 3000 Schilling entwendet haben ließen sich nicht erbringen. Sie we1·de1; aus diesem Grunde freigesprochen . Haben Sie noch eine Frage an mich?" , ,Jawohl, Herr Richter." , ,Bitte ?"  „Kann ich nun <las Geld behalten oder nicht?" * „Mama, hier sind die 15 Groschen zurück." „Aber, Kind, die habe ich dir doch für eine Briefmarke gegeben, die du auf den Brief kleben solltest."  , ,\Var nicht nötig, Mama. Ich hah ihn ohne Marke in den Kasten geworfen, als der Beamte gerade nicht hinsah." 

„Der Huber hat ein fabcl�aftes Glück im Spiel." ,,\Virklich?" „Ja, noch nie hat ihn einer beim Schwindeln erwischt." 
* , ,Meine Braut", sagte Stengel strahlend, ,,steht mit den vornehmsten Familien der Stadt in ständiger Verbindung." ,,Wirklich?" , ,Ja. Sie ist uümLich Telephonfräulein auf der Post." 
* ,,Du brauchst keine Angi;t zu hal:ieu, Fritzcheu, vor dem Hunde - Hunde, die bellen, beißen nicht! " „Ja, Onkel, wenn nun das Bi.est aber aufhöi-t zu bellen -?" 
* Stiebchen fragte einen Treiber : ,,\Vie heißt denn das Tier, das · ich (I eben angeschossen habe ?" „August Franzke", erwiderte der Gefragte. * Zwei Jäger saßen am Stammt:sch ,rnd erzählten Jagdgeschichten. Plötzlich lachte der eine von ihnen laut auf ; empört fragte ihn der andere : ,, \Varum lachst dienn so ? Glaubst am am End, die Gschicht is net wahr 1" Da erwiderte schmunzelnd der erste :  Ich lach, weil ich dir's voriges Jahr" h b l" sel,ber vorgelogen a 
* ,Hast du schon gehört, der Weinlief�·ant Schlamm setzt sich zur Ruh?' ·  

„Na, er. hat Ja auch sein Geld sauergenug verdient. 
* „Angeklagter, warum haben Sie eine Reihe von Gesetzwidrigkeiten unter falschem Namen begangen?" „Hoher Gerichtshof, ich wollte mir mefoen Namen nicht beflecken." . 
* Chemieprofessor : , ,Nun, was geochieht, zum Beispiel mit Gold, das längere Zeit im Freien liegt?" Schüler : , ,Es wird gestohlen, Herr Professor." 
* „Pfui, diese Hitze I" „Laß dich nicht auslachen I Als ich im �ongo war, hatten wir eine solche Glut, daß die Hiihner harte Eier legten I " * , ,Ganz ausgeplündert hat man mich. Alles ist weg: Uhr, Brieftasche, Füllfeder . . .  " ,,Na, und dein Revolver?" „Den hat der Kerl Gott sei Dank nicht gefunden!"  

Ein Bankier fragte . ,Sagen Sie, Herr Doktor, gesund ?" Doktor : ,,Gewiß, ich mir hat sich wenigstens behandeln lassen ." 

e inen Arzt : sind Ka1·pfen 
glaube. ßei noch keiner 
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W a II g r e c h t : 1, Exekutlvkllrper. lO. Gendormerlegencrol, 11. Abkürzung lilr Greenwich. 12. Raubtier. 13. Mcerospflanzen. 15. Zeichen lilr Platin. 17. Siimtllche. 18. Aber (Italienisch). 20. Gendarmerlcoberst (Lnnde•gcndarmerlekommandant für Oberösterreich). 21. Kloslervorstund. 23. Tltulo plano. 24. Stnotsbausholt. 26. Rotwild (Mehrzahl). 27. Auorocbs. 20. Italienischer Artikel. 30. Znbl. 31. Kilsonrt. 

Zuhlenqua1lrat Die Zahlen 1 bis 9 sind i.n diesem Quadrat so zu verteilen, daß die Summe der Waagrechten, Senkrechten und Diagonalen die Zahl 15 ergibt. 

1 1 
Rechenscherz \Vie kann man durch Addition der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 die Summe 9999 erhalten i · 

Wie verwandelt man ein Haus in Most? Es darf jedesmal \ CründeFt werden. nur ein Buchstabe 
H A u s 

• • • • 

• • • • 
• • • • 

M 0 s T 

S c  n k r e c b t : 1. Weibliche Mfirchenllgur. 2. Russische Gebolmpollzol. 3. Besllmmter Artikel. 4. Vorwort 5. Raummeter. 6. Meine (lotelnlsch).  7. Weiblicher Vorname. U. Stacheltier. 9. Weiblicher Vorname. 14. Feuer. 15. Bekannter Fllmkomlker. 16. Art. 19. Tugesonde. 22. Weiblicher \'oruome. 24. Welbllober Vorname. 25. Autorennhohn In Deutscblond. 2a Französischer Arllkel. 29, FUicbenmaß. Gend.-Revlertnspektor Josof W o  1 c h. 

, e,, l'J ,s� . s-',.onc., ,J,e„ f7I- • 

. . .  daß die Lotoshlllllle das buddhistische Symbol der Schönheit ist. . . .  daß das Kuckucksweibcheu seine Eie1· in fremde Nester nur deshalb legt, weil es selbst nicht brütet. . . . daß die Gezeiten (Ebbe und Flut) durch die Anziehtu1gskraft des Mondes und der Sonne hervorgerufen werden. . . . daß Kattun ein ungefärbter, auch bedruckter Baumwollgamstoff ist.. . . daß der spanische Seefahrer Francisco Pizarro Peru und Ekuadoi· eroberte. . . . daß die Amerikaner 1im Pilgl'ims-Day die Erinnerung an die Landung der ersten englischen Ansiedle1· in Nordamerika am 22. Dezember 1620 feiern. . . . <laß Damaskus die Hauptstadt von Syrien ist. . . . dal� ein Kap1111n ein gemästeter kastrrierter Hahn ist. . . . daß ein Schock 60 Stiick hat. . . . doß die Snlze der Salpetersiiure Nitr11tc heißen . . . . daß zur lforstrllung , oo Glas als Rohstoffe Quarz, Soda ( oder Pott-11sche) und Kalkstein benötigt werden. daß die Bleistiftbärte vom Tongehalt im G1·11phit abhiingig ist. 

i>lc,µ&Ult.f de%. $l&4el. 
a.u.t dera. 33.ei.t.ag.e NJi,. 10 

( J.eptem6.fZJl. 1954) 

W I E  ? W O ? W E R  ? W A S  7 1. Qen Schildknorpel des Kehlkopfes. 2. Der tousondsto ,Tell. 3. Schichtlinien. 4. Der Kondor. 5. Von Regensburg. 6. Eden. 7. Jnmes Watt 8. Europn. 9. nulllllD nesclo = Name unbekannt. 10. Knrl Hogenbeck. 11. Heiße vulkanische SprlngquelJen nuf Island, Im YelJowstonepork In USA usw. 12. Karo Mustnfa. 13.i\furkus, Lukas, Johnnnes und Mattbiius. 14. Auf St. Helena. 15. Die Gesnmthelt einer Landschaft. 16. i\Iorselllolse. 17. Ein Wort, dos von vorne und hinten gleich lesbar Ist. 18. Obernmmergou. 19. Der be1llga Hubertus. 20. Der Itallener Gugllelmo Marconl. 
W E R  W A il D A S ? Wilhelm Hauff. 
W I E  E R G X N Z E  I C H 'S Y Bel einer Division wird die zu tollende Zahl als der D 1 -v 1 d o n d bezeichnet, die Znbl dagegen, durrb die der Dividend geteilt wird, als dar D 1-v I s o  r und das Ergebnis der Rechnung Istder Q u o t i e n t. 
D E NKSP O  UT. D o r g e k n l  c k t e  Ho d l o 'm o s t. Dlo Bruchstelle befindet sieb In 4.00 Moter Höhe. Fritz, der Praktiker, nahm sieb einen 10 Zentimeter langen Zwlrnfoden und befestigte die beiden Enden mit Rtccknadoln nuf dem Tisch In einer Entfernung von 2 Zentimeter. Er schiebt dann den Zwlrnfnden von dem einen Punkt aus senkrecht zur Verblndungsllnle der beiden Stecknadeln In die Höhe, bis dor Faden sieb strafft, und mißt die Entfernung; fllr die Zentlmet�r, die er abliest, setzt er Meter ein und erhalt 60 die genoue Höbe. Ernst gebt wlssenschaftllcbor vor: Ibm hilft der pytbogorelscho Lehrsatz, noch dem bekanntlich das Quadrat über der Hypotenuse, gleich der SU1Dmo der beiden Katbotenquadrote Ist. Nennt man die H6ho der Bruchstelle x, so kommt man ohne Milbe zu der einfachen Gleichung (das :i:" fiilJt beim Ausrechnen weg), dlo sicher Jeder noch nus seiner Schulzeit lösen kann : xz = (10-xF-4•

n = x, b = 2 m, o = 10 - " 

aa + b2 =  cZ x2 + 4 = (10 - xP x• + ,i = 100 - 20s + x2 

20x = 100 - o!96 x = 20 X = 4•8 m/ 
!______.-J b 

E 1 s o  s G u m  m I b o 1 ). Mon braucht nur W In die Röhre zu gießen, dann steigt 
d 0

";;':n von selbst nach oben, 1 + 2 + 3 · · · : er j un e Gauß rechnete so. + lOO. -��� 2 + t9 = 101, 3 + 98 = 101 usw. 
1; !��;;;;bte 'o1so nur 50mal 101 zu nehmen, 

K ß E U Z W O R T  R 2t T S �i'Es�.,:' a1�r�:�0�'. 1 Liter. 5. Per. 8 I,totl�:tolle. 20 Nls, 21 !>l. 16 Mode. 17 Hel. �� 'Ns 26 Robe. 28 Stnr. 22 Hose. 23 FeSt. 34. Boi 36 Motor. 38 Ree. 30 Bad, 31 Narbe. u;e -13 Lnut. 44 NO. 39 l\Iarod, -11 Ug. ;fg �{tau: 51 Not. 52 EUfs. 45 Sogen., 4
7D!:t. 58 Term. 61 As. 63 Ries. 54 Eos. 06 67 D 8 69 ontarlo. 71 Ton. 65 Foge. 66 E�a. 74 :�nn 75 Reode. 76 Let . 72 Igel. 73 sonk b t . "1 Lehen. 2 Isel. 77. Porto. S 0

5
° ,: 6t c 

6 • Eta', 7 Ho.lt. 9 Am. ·3 T J • 4 E-u, .,,n o. N 8 ' Odln 12 l\lCASC, 14 oson . 10 Don. 11 Nah, · 19 Est 22 Hodomotor. 15 Liese. 18 27 Aro 29 Rar. 30 Bo-24 Tabatiere. /6 3:aiielll. 35 . Jonas. 36 Mus. gen. 32 Arcu . 40 Don. 46 Gor!. 50 Tom. 37 Run. 39 Mut. 55 Nadir. 57 l\io. 59 Ego. 52 Ebene. 56�' Sst:g': 64 Stil. 65 Frei. 66 Gent.60 Konne. • 
60 Soe. 70 Ase. 71 Tor. 74 Uo. 
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I 
B i I d J,I Nicht so ganz zullllllg, wie e• 

sc!lelnt, begegnet Inspektor Berthold Stel
ner dem !eschen Gangster .lohn Warren nnl 
dessen Heimweg. Schon lange beschattet der 
,Inspektor den „leecben .lohn", der Im drin
genden Verdacht steht, ein Mitglied jener 
gollbrlfcben Bande zu sein, die lallwelse 
Bankilllerlllle durcblnhrt, Warrens Haus 
liegt etwas abseits der Hauptstraße und Ist 
nur über einen ungepllegten, staubigen Weg 
erreichbar. Nach einer kurzen lreundllcben 
BegriUlung nimmt man weiter keine Notiz 
�·oiielnander und Stelncr kehrt, mit den 
Oertllehkeilen von Johns Domizil lllr den 
t,w11tunll11ll nrtr11ut, befriedigt In sein Bßro 
zurllck, 

B 11 d 2: Es war ein schwarzer l!'reilag 
lllr die Stndtbank von Red Crule, als knapp 
vor S,•hallerscbluß einige scbwerbewnllnetc 
und maskierte Banditen mit gezogenen Pisto
len den Beamten dos Blut In den Aderu 
erstarren ließen und die Banksales bis aul 
den let,:ten Cent ausplllnderten, Ein beherz
ter Angestellter, der sich den llllclllendrn 
Gangstern in den Weg warf, wurde von 
diesen kaltblillig nledergescbos1cn, Der 
UeberluU hatte sich derart blltzschnell ab
geHpielt, doll dn• Gros der Beamten gnr 

nlrht an Widerstand dachte und das Uebcr• 

IV 

raschungsmumt"nt ,·un den Gangstern voll 
ausgenntzt werden konnte. In wartenden 
starken nnd schnellen Limousinen suchten 
sie dann da• Weite, 

B i  I d 3: Als in der Polizeizentrale Alarm 
gegeben wurde und Stelner sieb kurz in
formiert hatte, vermutete er solorl, daß der 
„fesche .John" wieder einmal mit von der 
Partie wnr, Und dieses Mal durlte er ihm 
nicht entkommen, diese Gelegenheit mußte 
er angenbllckllch nützen, um den ·congster 
zur Strecke bringen zu können, Als Steioer 
in Warrens 1.ondbaus eintrat, wur dieser 
gerade dabei, sieb die Hauskleidung anz11• 

ziehen. Er begrßßtr den Inspektor zwar 
sl,btllch ncrvlls, ubrr dennoch fre1111dllch 
und lud diesen zu einem Drink ein, 

B II d 4: Stelner steuert solort aul sein 
Zi•l los und beginnt ohne Umschweife mit 
dem Vrrb6r, . ,,Wo waren slj vor einer 
8t11ndc JohnY•• - ,,In der S adt, lnkpek
tor I" - ,,Dali die Hed-Crule-Bnnk ,·or 
l'iner Stunde llbrr[allen, ousgeplßndert und 
t'lnrr Ihrer Angestellten abgeknallt wurde 
wissen Sie uatßrllcb nichl, Warronl" - , Abe; 
Inspektor, ich sagte Ihnen doch, Ich w�r In 
der 8tndt, hatte Besorgungen,,," - .,Wann 
sind Sie nach Hause gekommen 1" uoterbraeh 
Steiner den Wortschwall des Gangsters, 

,,Koupp buvur Sie elntruten••, ontwurlete Jobu, 
Steiber: ,,Daun verhalte ich Sie wegen Be
teiligung am Bankraub, John Warrcn, ma
chen Sie koin" Bewegung!'• Was ließ Stcinrr 
mit Sicherheit in John einen der gesuchten 
Bankr8ober crkeonenf 

Aus der Sportzeitung 

Die Mannschaft des hiesigen Sport
verein.s spielt am Sonntag in folg-en
d�r Auf6tellung: 

He.inr. Macke 
Peter Aslbom Hcrm. Uaur·h 

Erich Send Ernst :.lupfteer T. Warstig 

Ton� Kord 
He.inr. Tc<"k 

Armiu ßortram Dcegec 

Otto Krimi 

Udo Katerer . 

Ein fin<lige,r Kopf rntdeekte, daß 
ma,n durch Umstelle.ii der Buchstahe.n 
aus jedem Namen. den Beruf des bc
treffeq\fen Spielers feststellen konnte. 
Welche Bilrufe fand er? 

ziergang kreuzte ein kaum 22jähriger Ortsbursch den Weg des 
Einzelgängers. Johann erkannte ihn sofort, er wußte, daß er 
diesem einen Teil seiner letzten Gefängnisstrafe anlasten konnte. 
Rasch war sein Entschluß gefaßt, sein Opfer war gefunden. Für 
ihn, den Dorftyrann, war es ja nicht schwer, -einen Raufhandel zu 
inszenieren. Einige W-orte nur und schon schlug Johann zu. 
Sein Gegenüber war aber geängstigt und lief davon. Er wußbe 
ja, mit wem er es zu tun hatte und zog es daher vor, zu flüchten. 
Nicht einmal Zeit nahm er sich, sein Fahrr.ad von der Str.aße 
aufzuheben. Dies alles aber kümmerte Johann nicht, gel.assen 
ging er seinen Weg, dem Anwesen seiner Lebenssefährtin zu. 
Am Wege dorthin über legte er noch kurz sein Handeln -und 
wußte nun, daß dieser schmählich in die Flucht Geschlagene 
seine Freunde a larmieren werde. Kur;.: entschlosss-en st-eckte er ein 
24 Zentimet,er langes Küchenmesser zu sich und begab sich neuer
'lich auf die Ortsstraße. Er hatte sich nicht getäuscht, schon nach 
-einiger Zeit traten ihm Burschen entgegen.- Eine kleinere wört
liche Auseinandersetzung war die Einleitung und wieder mußte 
Johann trachten, seinen Ruf als Dorftyrann aufrechtzuerhalten. 
Als sein "Verschwind" nicht fruchtete, stach er zu. Kurz und 
sachlich, mit einer Kaltblütigkeit sondergleichen -stach �r auf jene 
Stelle, wo er wußte, daß er sich einen zweiten Stich ,ersparnn 
werde. Nur sechs Schritte vermochte der Gestochene noch zu 
f liehen, dann brach er tot zusammen. Sein Begleiter konnte 
gerade noch entkommen, um dem gleichen Schicksal zu ent
gehen. Der Mörder ging wieder zurück zu seiner Lebens
gefährtin, der er kein Wort seiner Tat gestand. Ohne zu zöger.n 
oder sich über seine Bluttilt Rechenschaft abzulegen, warf er 
das M-ordwerkzeug in dos Kinderbett. In jenes Bett, wo 

•ein Nachwuchs schläft, w-o ein Kind auf seine Zukunft war
- - tet. Schon nach kurzer Zeit brachte man ihm die Nachricht 

ins Haus, daß der Gestochene gestorben sei. Nun war -es aber 
Zeit Z/U fliehen und 510 geschah es · auch. Als Ortsbewohner 
kannte-; er ja das Seegebiet gut und wußte auch, daß er dort 
seinen Ver!olgern am ehesten -entrinnen könne. Tage vergingen, 
Dutzende von Gendarmen und Zollwachebeamte streiften die 
Gegend ab und hetzten den Mörder. 

"Der Mörder wieder entkommen", "Hunger soll ihn zu.r 
Rä9on bringen" und s-o weiter bericht-ete die Tagespresse in 
Schlagzei len. 

Ja, der Mörder war entkommen, versuchte, dem Gesetz zu 
entfliehen. 

Drei Tage dauerte die Ftucht, drei Tage h�tzte Johann, der 
jugendliche Mörder, durch die Gegend. Bald schlief er in einem 
Fischerboot auf offenem See, ba'ld in einer Scheune und schließ
lich auch auf dem Dachboden -eines befreundeten Landwirtes. 
Die b lutdurchtränkte Kleidung haftet an seinem Körper und 
erinnert ihn an seine Tat. Hunger machte skh bemerkbar, 
Zigarettenmangef nahm ihm die Vernunft, u.nd so zog es ih,n 
schließlich an die Stelle seines Handel111s zurück. Gerade jenen 
Tag, .an welchem sein Opfer zur letzten Ruhe getragen wurde, 
wählte er sich zum Einschleichen in die Ortschaft aus. Er brauchte 
Verpflegung, Zigaretten und schließlich ja auch Wein. Bald 

�erkte man, bald h.ier und bald dort, seine Spuren, einzelnen 
1'9'"·er9onen begegnete der Flüchtige, doch alles z•ei -gte Furcht vor lhm. 

Der 21. August 1954, der dritte Tag nach seiner Tat, 
beendete dann die Laufbahn ein-es Verbrechers. 

Johann wußte, daß man ihn suchte, daß mehrere Dutzend 
Gendarmen und ZoTlwachebeamte nad1 ihm streiften u.nd daß 
sämtliche Exekutivorgane Oesterreichs mit seiner Ausforschung 
betraut sind. Wer sollte aber schon am Tage des Begräbnisses 
seines Opf-ers daran denken ihn den Mörder zu suchen? Und 
dcich war dies sein Schicksai'stag. 

1

Kaum -entfernte er sich aus sei
nem Versteck, .als ihn auch schon die drohende Waffe eines Zoll
wachebeamten vor Unbesonnenheiten und Flucht warnte. Wider· 
standslos ließ er sich festnehmen, er wußte sein Schicksal als 
besiegelt. 

Im Nu verbreitete sich in der kleinen Ortschaft die Nachricht 
von der Verhaftung des Mörders·•und bald sammelte sich beim 
Gendarmerieposten ,eine erhebliche Menschenmenge an, die 
immer wieder ihren Zorn in Worten auf den Mörder richtete. 

Jetzt, in den letzten Stunden seiner Freiheit, in Anbetrach '., 
der dr,::ihenden Lynchjustiz, bekam der Geflirchtete Angst, zeigte 
diese offen und bat schließlich die Gendarmen, ihn vor der 
drohenden Menschenmenge zu schützen. Erst hinter Gefängnis
mauern fand -er Schutz. 

Johann sieht seiner gerechten Bestrafung entgegen, er wird 
seine Tat büßen, doch ein junges Menschenleben ist zerbrochen 
und die Jugendkriminalität um eine trockene Aktenzahl reicher. 

Einfaeh,' 
praktisch, 

notwendig, 

erschwinglich 

für jedermann, 

wertvoll, 

1a unentbehrlich 

sind unsere 

Volks-Unfall

Polizzen ! 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES -OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung Nachdruck verbofen 

Unterschied zwischen §§ 127, 131, 132 III StG. 

· Der Beschwerdeführer macht ge1tend, daß A. seiner Aufsicht 
und Erziehung nie a ,nvertraut gewesen s -ei, zumal die Eltern des 
Kindes sich fast immer in dessen unmittelbarer Nähe aufhielten 
mit ihm zusammen wohnten und die elterliche Gewalt in voll:e� 
Umfange ausübten. Aber s.elbst wenn man die Ansicht vertreten 
wollte, der Angeklagte sei verpflichtet gewesen seine Enkel-in 
zu beaufsichtigen, so würde doch der im Urteil des Erstgerichtes 
festgestellte Sachverhalt bereits, durch die Unterstellung unter 
die Tatbestände der Verbrechen nach dem § 127 StG und nach 
dem � 131 StG voll erfaßt werden; eine weitere Tateinheit 

mit dem Verbrechenstatbestande nach dem § 132 III StG sei 
keinesfalls gegeben. 

Den Ausführungen der Beschwerde ka,nn Berechtigung nicht 

zuerkannt werden. Das Erstgericht hat festgestellt, daß der An: 
geklagte seine Enkelin A. entweder dann geschlechtlich miß
braucht hat, wenn er mit ihr allein im Hause war 1.md die Eltern 
des Ki_ndes a.bwesend waren, oder da ,nn, wenn er - wie e� 
ze1twe1se vorkam � mit _ _  dem Kind_e allein in einem Zimmer ge
schlaJen . hat. In beiden Fallen war ihm das Kind schon nach den 
ge_woh_nl1chen Lebensregeln zur Aufsicht anvertraut. Dem Ur
teile liegt da -her kein Rechtsi.rrtum zugrunde, wenn es davon aus
geht, A. sei seiner Aufsicht anvertraut gewesen. Es ist aber 
auch unrichtig, daß der Unrechtsgehalt der v-om Angeklagten 
begangenen strafbaren Handlungen durch die Unterstellung unter 
die Verbrechenstatbestände nach dem § 127 StG und nach 
dem § 131 StG voll erfaßt wä,re. Der Tatbestand des Ver
brechens nach dem § 127 StG wird unter anderem durch den 
au_�erehelichen Beischlaf mit jedem noch nicht 14 Jahre alten 
Madchen bega,ngen. Die Bestimmung des § 131 StG bedroht die
geschlechtliche Vereinigung v,::in Verwandten in auf- und ab
steigender Linie mit Strafe. Der Tatbestand des § 132 III StG 
soll den geschlechtlichen Mißbra -uch der Aufsichts- und Er
zieh_ungspflicht verhüten. N-otzucht im Sinne des § 127 StG hat 
so�1t weder eine Verführung ooch eine geschkchtliche Ver
einigung von Verwa,ndten zur Voraussetzung. Blutschande kann 
a-uch zwischen zwei erwachsenen Personen ohne Verführung· be
ga_ngen werden. Der Tatbestand nach dem § 132 III StG hat 
wiederum weder ·ein Alter unter 14 Jahren ,noch ein Verwa-ndt
schaftsverhältnis in auf- und absteigender Linie zur Voraus
setzung. Durch jeden der drei gena,nnten Tatbestände wird somit 
ein ander-es Rechtsgut geschützt. Darauf ergibt sich, daß der 
Unrechtsgehalt der vom Angeklagten begangenen Tat nur dann 
v-oll erfaßt wird, wenn die v-on ihm gesetzten strafbaren Ha-nd
lungen als das Verbrechen der Notzucht nach dem § 127 StG 
in Tateinheit mit dem Verbrechen der Blutschande nach dem 
§ 131 StG und in weiterer Tateinheit mit dem Verbrechen der 
Verführung zur Unzucht nach dem ·§ 132 III StG beurteilt 
werden. 

Da, Erstgericht hat somit mit Recht das Verha.lten des An
geklagten den drei oben angeführten Verbrechenstatbeständen 
unterstellt (OGH, 5. März 1954, 5 Os 1477/53; LG Graz, 
8 Vr. 3328). 

Zwed<widrige Verwendung von anvertrauten Geldbeträgen 

Richtig ist, daß der Oberste Gerichtshof (unter anderem in 
seinen Entscheidungen SSt. XII 14 Uind S_St. XV 69) .ausgespr•:ichen 
hat, daß das auftragswidrig-e Verhalten eines Mandatars, der 
zum Beispiel Geldbeträge, die ihm für bestimmte Zwecke über
geben sind, für andere Zwecke verwendet, _ j-edenfalls eine 
bürgerlich-rechtliche Rechtswidrigk,eit darstellt, eine solche aber 
noch ni-cht ausr-eicht, um den Tatbestand der Veruntreuung her
zustellen. Die Beschwerde übersieht aber, daß der Oberste 
Gerichtshof die Annahme, es handle si0 b_ 1 o ß u m_ e i -� e 
b ü r g e r I i c h - r e c h  t I i c h  -e Rechtswidrigkeit, auf die Falle 
eingeschränkt hat, in denen der zweckwidrig verwendete Bet,ras 
verwendet wurde, den Auftraggeber .. v_on -ei
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anvertrauten Geldbetrag im strafrechtlichen Si•nn v-or.enthalten 
oder gar sich zugeeignet hat. 

Im gegebenen Falle hat jedoch der Angekl,agte die ihm von 
der Fi.rma B. zur Verfügung gestellten zweck-gebundenen Geld
beträge - mit Ausnahme von 12.000 S - ,nicht nur zweck
widrig, sondern überhaupt -nidit für die Firma B. verwendet, 
schon gar ,nicht dazu, diese Fi-rma von -einer Last zu befreien. 
Es steht daher nach dem V-OrT] Erstgericht festgestellten Sach
verhalt unzweifelhaft fest, daß der Angekla.gte bei der Ver
wendung der ihm zur Verfügung gestellten Gelder n i c h  t 
n u r .n a c h  b ü r g e r I i c h e m R e c h t  rechtswidrig gehandelt 
hat (OGH, 19. Februar 1954, 5 Os 1085/53; KG Wels, 11 Vr 
143/52). 

Unterschied zwischen § 2 lit. b_ und § 2 lit. c StG 

Gegen das Urteil macht di·e Beklagte in ihrer Nichtigkeits-
beschwerde unter Anrufung des Nichtigkei.tsgrundes des § 345,a'\ 
Z. 8 StPO geltend, daß die erteilte Rechtsbelehrung zur Zusatz-� 
frage unrichtig sei, da darin der im § 2 lit. b StG ,angeführte 
schuldausschließende Zustand nicht -entsprechend beschrieben 
werde. Die Rechtsbelehrung sei so gefaßt, daß die Zusatzfr.ig,e 
zu verneinen sei, wenn sich der Täter nur überhaupt vernunft9-
m;ißig verhalten habe und sich dessen bewußt gewesen sei, was. 
er tue. Dies sei aber, wie die Beschwerde ausführt, insofern 
unri-chtig, als damit nicht jene Fäll-e erfaßt werden, bei denen 
der Täter zwar gewillkürt und bewußt handle, aber zuf.olge 
einer bestehenden Si-nnenverwirrung oder Sinnenverrückung die 
Folgen sein-es Handelns nicht zu erkennen vermöge. Auch in 
diesem Falle komme dem Täter der in der Rechtsbelehrung zu 
erläuternde Schuldausschließungsgr�nd des § 2 lit. b StG zug-ute, 
was .aber in der Rechtsbelehrung -nicht zum Ausdrucke k,omme, 

Der .;ngeführte Nichtigkeitsgrund liegt tatsächlich v.or. Die 
Beschwerde verkennt bei ihren Ausführungen allerdings; daß eine 
Frage in der Richtung des Schuldausschließungsgrundes nach 
§ 2 1 i t. b S t  G, also nach ,ab w e c h s e I n  d ,e r  S i n n e n_ 
v e r r ü c k u n g gar nicht gest�ellt wurde „ und di-eser Beg.riff 
daher in der Rechtsbelehrung nicht zu erklaren war. Die Frage 
lautete a u f S i n n e n v e r w i r r u n g z u r Z e i t d e r Ta t 
in der sich die Tät-erin ihrer H,andlung nicht bewußt w.a; 
(§ 2 1 i t. c S t  G). Insofern die Beschwerde rügt, daß auch 
diesem Begriffe in der Rechtsbelehrung eine zu enge Auslegung 
gegeben wurde, ist sie aber im Rechte. Die Belehrung stellt •in 
ihrem einleitenden __ Satz die B�griffe der . Sinnen v e r  w i r r u n g 
oder Sinnen ve r  r u c k  u ,n g e1npnder gl,e1ch und bezeichnet 'si 
als „einen Zustand der vollständigen Verrücktheit' u.nd Vernunfts
beraubung". Dies trifft aber lediglich für den Begriff der Sinnen
v e r r ü c k  u n g zu, der ein Zustand der G -e i s t  e s  k r a .n k _ 
h e i t ist und sich vom Schul�ausschließun_gsgrund des § 2 
l1t. a StG nur dadu-rch -unterscheidet, daß d1.e Geisteskrankheit zeitweise aussetzt. Hingegen· ist die Si.nnenverwinu1ng im Sinne 
des § 2 1 i t. c S t  G überhaupt · k e i n e G e  i s t e s  k ,r a n k _ 
h e i t, sondern besteht in einer - ·dem Zustande der vollen Be
rauschung gleichen - Aufhebung oder Trübung des Bewußts-eins 
eines g e i s t  i g g e s  u n d en Menschen, wodurch dessen Fähig
keit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht
zu handeln, .aufgehoben wird (siehe hierzu Rittler I, S. 125 bis 
127, Altmann-Jacob, S. 41 ff. u. a)- Dies b_'.achte allerdings die 
Belehrung du-rch die oben angefuhrten Satze: ,,Die norm-ale, 
�eist_estätigkeit ... logisch depken", zu_treffend . zum . Ausdruck. Sie 1st aber insofern unrichtig, als sie zugleich die Si-nnen
v e r  w i r r u n g .als einen Z u s t a ,n d d_ •e r  V e ·r r ü c k t f.e i t bezeichnet, was soviel wie Geisteskrankheit bedeutet, u-nd damit den Begriff der Sinnen v e r w i r r  u n g an ei-ne u:nrichtige Vor
aussetzung knüpft. Dies war insbe9ondere für den gegebenen Fa 11-
irreführend, weil die psychi<1trischen Sachverständigen das Be
stehen sowohl einer dauernden wi•e auch einer vorübergehenden 
geistigen Erkrankung bei der Ang-eklagt-en zur· Zeit der Tat ver
ineint haben . .Es muß daher zugegeben werden, daß die den 
Geschworenen ,ert-eilt-e Rechtsbelehrung in ihr-er Gesamtheit falsch 
war (OGH, 24. Februar 1954, 5 Os 163; KG Wiener Neustadt 
5 Vr. 404/52). 

Die 8-te�� B� du 111�cl,,,et,,

·ste{j,fff,�ß y'on Gend.-Oberleutnant Dr. EDUARD NEUMAIER, Gendarmeriezentralkommando-

Die Größe und Dichte des österreichischen Verbundnetzes 
ermöglicht ,einerseits vielen Bewohner,n unseres Landes den Bezug 
von ,dektrischer Energie, gibt aber anderseits mehr Personen 
die Möglichkeit, diese Energie auch auf unerlaubte Weise zu 
nützen. Es mag geradezu alarmierend wirken, wenn bekannt wird, 
daß derzeit bei den Wiener E-Werken i-m Durchschnitt täglich 
ein widerrechtlicher Stromabnehmer ertappt wi-rd. Die nach
stehenden Ausführungen sollen darum vor allem den Gen
darmerioorganen in kurzer Darstellung die Möglichkeiten wider
rechtlichen Strombezuges und die strafrechtliche Behandlung 
solcher Fälle aufzeigen. 

1. 

Wie di,e Praxis und die geringe Anz,ahl von Strafverfahren 
wegen •unberechtigten Strombezuges erkennen lassen, sind bei 
der V,er�lgung v,on strafbar,en Handlungen sowohl die -Sicher
heitsorgane .ils auch .die Strafjustiz auf dem Gebiete der Elektro
technik ,nur sehr selten in der Lage, zielbewußt durchzugreifen. 
Es sollen darum die Genda·rmeriebeamten bei der Erf.orschu-ng 
solcher komplizi,erten technischen Verbrechenshandlungen auf die 

1�öglichk,eiten au"fmerksam gemacht werden, wie in der Pr.Jx1s 
am häufigsten ,unber-echtigt elektrische Energie bezosen und ver
braucht wird. Zw,ar werden in der Regel die Organe der Elektri
zitätswerke solche Erhebungen selbst durchführen, es bmmt aber 
auch wiederholt vor, daß Sich.erheitsorgane über Auftrag oder 
auf Gr-u.nd ,eigener Wahrnehmungen solche Erhebu,ngen durchfüh
ren mÜs9en. Wie Dr. Ing. G -e I d e r  m a n  n 1 und Dr. E g g e  I e r 2 

in der Literatur über Stromdiebstähle und deren Bekämpfung aus
führ,e-n, wird häufig unberechtigt elektrischer Strom in der Weise 
bez.ogen, daß entweder d e  -r Z ä h  I e r  ü b e r b r ü c k t  und 
damit ,ein Anz,eig·en des Stromverbrauchs verhindert wird 0der 
d a s  F u -n k t i o n i e r,e.n d e s  Z ä hle r s  s elb s t b e e in
f I u ß t wird, ,u.m so -einen geringeren Stromverbrauch anzuzei-gen. 
Der Anschl•uß ieiner sogenannten "s c h w a r i e n L e i t u  n g" 

, an das Netz des E-Werkes kommt hingeg,en verhältnismäßig selten 
vor. Bei der Ueberbrückung von Zählern wird häufig so vorge
gang,en, daß di,e Isolation der Leitungsdrähte zum Zähl -er, be
'schädigt und ,so ein Uebergang des S6romes ohne Zu.fluß zum 
Zähler ,ermöglicht wir-d. Andere wieder beschädigen das Zähler
werk 9elbst. Dies häufig in der Form, daß der kleine Elektromotor 
im Zählerg,ehäuse ,entsprechend abgebremst wird, etwa durch ·An
bohren des Gehäuses (Eisenspäne fallen so in den Motor), Ein
führ-en von Stäbch-en oder Haaren und dergleichen mehr. Ver
schi-edentlich wird auch versucht, auf elektrischem oder magneti
schem Wege eine Hemmung des Motors herbei.zuführen. Alle diese 
Methoden sind aber den E-Werken genauestens bekannt und 

•
werden da ·rum von dessen Organen viel leichter entdeckt wer
den als v,on Gendarmeriebe.amten. Dennoch ·ist es aber auch für 
die Sich-erheit9organe wichtig zu wissen, auf welchem Wege 
solche V.erbrechen begangen werden können. 

II. 
Für den Gendarmeriebeamten wirft sich in diesem Zusammen

hang .iuch die Frag,e der rechtlichen Beurteilung solcher Arten 
widerr,echtlichen Str,ombezuges auf. Wiederholt treten Zweifel auf, 
ob diese Handlungen 'etwa als Diebstahl, als· Betrug oder atls 
boshafte Sachbeschädigung zu qualifizi,eren sind, zumal diese 
ihrer Eigenart :nach unter keinem di,eser Tatbestände restlos sub
sumiert werden können 1u.nd a,nderseits die österreichische Rechts
ordnung keinen besonderen Tatbestand für den widerrechtlichen 
Strombezug kennt ; hi-er kann als einzig� Stütze :nu.r § 59 des 
Elektrizitätsges-etzes vom 2. Juli 1929, BGBI. Nr. 250, heran
gezogen werden. Diese Gesetzesbestimmung ist aber bei weitem 
nicht hinreich,end ,um der Rechtsprechung -und der Praxis eine 
Klare H<'mdhabe für die Verfolgung von Stromdiebstählen zu 
geben. 

III. 

Gelangt ,ein Gendarmeriebeamt•er auf Grund einer Anzeige 
oder ,eigenen Wahrnehmung zur Ker)ntnis unberechtigten Strom
bezug-es, so wird er folgende Fr.agen beantworten müssen: 

1 Dr. Ing. Gelderm,mn: "Verschleierung der Angaben von Elektrizi
tätszählern und Abhilfe", Berlin, 1923. 

2 Dr. E99eler: "Stromdiebstahl", OeJZ 1/1953. 
\ 

1. Liegt Diebstahl, Betrug oder boshafte Sachbeschädigung vor? 
2. Ist die Anz-eige wegen Verbrechens ode,r weg,en Ueber-

tretung zu ,erstatten? 
· -

3. Wie wird di ,e Schadenshöhe festgestellt? 
ad 1. Schon di,e Frage, ob bei festgestelltem widerrechtlichem 

Strombezug Diebstahl, Betrug oder boshafte Sachbeschädigung 
vorliegt, gab bis zur Entscheidu.ng des Obersten Gerichtshofes 
vom 28.' September 1937, 4 OS 310/37, zu großen Zweifeln 
Anlaß. Der Oberste Gerichtshof entschied damals: 

"W-enn dier Strombezieher entweder mittels einer v-'.)r dem 
Durchlau.f,en des Zählers .ingebrachten Abzweigleitung oder durch 
Vornahme von Veränderungen an dem Zähler bewirkt, daß der 
Zähler -eine geringere .als die tatsächlich entnommene Strommenge 
anzeigt, •entzieht <:ler Strombezi-eher jene Strommenge, .die die 
vom Zähler v.erzeichnete übersteigt, ohne Einwilligung des 
E-Werkes <Jus dessen Besitz · und begeht, wenn die sonstigen 
Merkma �e vorliegen, D i e b s t a h 1. Dieser ist mit der Entnahme 
Jbeendet und der Schaden entstanden. Der bei dem den Zäl-/Jer 
aolesenden Beamten des E-Werkes her,,.orgerufen·e Irrt-um über die 
bezogene Strommenge fo'lgt der Voll,endung des Diebstahls und 
führt keinen Schaden mehr herbei. Die _rechtliche Beurteilung der 
Tat als B-e t r u g  könnte nur in Frage kommen, wenn der ga.nze 
bezogene Strom den unverändert belassenen Zähler durchlaufen 
hat und nachträglich, <1 1so .nach der mit Einwilligung des E-Werkes 
erfolgten Stromentnahme durch Veränderung am Zähler, die schon 
v,erz-eichnete St-rommenge her.ibgemindert wird." 

Diese klare Abgr-enzung wird von. den Sicherheitsorg,anen 
bei der Anzeigeerstattung besonders zu berücksichtigen sein. Bei 
Münzzählern begeht auch derjenige einen Diebstahl, der durch 
Aenderung an einem Münzzähler u.nberechtigt Strom bezieht. 

Bei di-es-er Rechtsansicht ist zu erkennen, daß in praxi häufiger 
Strom in diebisch,er als in betrügerischer Absicht entnommen 
wird. Boshafte S.achbeschädigungen stellen regelmäßig eine ldeal
�onkurrenz zum Verbrechen des Diebstahls im Sinne des § 175 
1 lit. b StG dar. 

ad 2. Nicht weniger kompliziert ist für die Sicherheitsorgane 
die Frage, ob si-e bei v-:,rgek-ommenen Stromdiebstählen die 
Straf.anzeige wegen Verbrechens oder wegen Uebertretung zu 
erstatten haben. Es sei hi-er festgehalten, daß bei widerrechtlichem 
Strombezug in der Reg-el die Voraussetzungen der §§ 85 lit. c 
und 175 1 lit. ,b StG ·gegeben sein werden. Nach § 59 (2) 
des Elektrizitätsg,esetzes von 1929 sind nämlich elektrische Stark
str-omanlagen den im § 85 lit. c StG aufgez�hlten Gegenständen 
gleichzuhalten. Da nun der elektrische Strom einer der wich• 
tigs�en Bestandteile einer Starkstroma,nlage ist und diese St.ark
stromanlage unter die im § 85 lit. c StG a,ufgezählten Gegen-
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stände fällt, wird die unberechtigte Stromentnahme dem Tat
bestand des § 115 1 lit. b StG zu unterstellen sein 3 • Handelt 
es sich aber nicht um Starkstr,omanlagen, sondern inur um Schwach
stromanlagen, wie etwa ,eine "schwa,rze Klingelleitung" von 
einer solchen Schwochstromanlage, so wird häufig nur eine 
Uebertretung des Diebstahls gegeben sein. 

Auch der Oberste Gerichtshof hat sich schon mit der Frage 
der Verbrechensqualifikation bei Stromdiebstählen befaßt und 
erkannt, daß jeder Diebstohl von elektrischer Energie, der in der 
Weise durchgeführt wird, daß ein den Draht einschließendes 
Steigleitungsrohr aufgeschnitten und sodann die Drahtleitung ab
gezweigt wird, die Annahme· der ,Qualifikati-on des § 1,'4 1 
lit. d StG begründet (SSt. XII 98). Desgleichen wird das durch 
die Plombe am elektrischen Zählwerk geschaffene Hindernis als 
ein beträchtliches angesehen (SSt. XIV 38). Hingegen findet 
der Diebstahl des elektrischen Stromes, der nur durch Lockeruing· 
von Klammern oder Entfer,nung von Sicherungen verübt wird, 
um die Tätigkeit des Zählers auszuschalten, n i c h  t unter Ueber
windung eines beträchtlichen, die Sache gegen Weg,nohme si
chernden Hindernisses statt (SSt. XXI 7). 

ad 3. Für die W-ertbestimmung des gestohlenen elektrischen 
Stromes sind im strafrechtlichen Belange die zwischen Strom
dieb und E-W-erk geltenden Str,omlieferungsbedingung,en maßge
bend (OGH vom 28. September 1937). 

. Hierbei ist' vor allem zu berücksichtigen, daß ,nach- § 173 StG 
der Wert der gestohlenen Sache nicht nach. dem Vorteil des 
Diebes - der in s-olchen Fäll.en mit dem Stromv,erbrauch be
�anntlich nicht spart -, �ondern ,noch dem Sch<l'den des Be
stohlenen zu berechnen ist. Der Oberste Gerichtshof stellte in 
einem Erkenntnis fest, daß der Schaden des E--Werkes dann, 
wenn der Stromdieb selbst einen Str·omlief-erungsvertrag hatte, 
nicht nach dem in den Allgemeinen Bedingungen für widerrecht
lichen Strombezug vorgesehenen Pauschaltarif, sondern nach die
sem Stromlieferungsvertrag zu berechnen sei. Diese Folgerung 
erscheint jedoch durchaus nicht zwingend,· da der Str-omdieb 
ja die Wohl hat, -entweder auf Grund seines Stromli-efer,mgs
vertrages den Strom über den Zähler oder ihn widerrechtlich 
zu dem hierfür vorgesehenen Pauschaltarif zu beziehen. Dieser 
ietztere sieht zwar einen höheren Kilow.attstundenpreis, dafür 
aber nur ,einen gonz minimalen Grundpreis vor und ist auch für 
normalen Strombezug in den Allgemeinen Tarifen vorgesehen, 
die knapp die Selbstkosten der E-Werke decken. Der dem 
E-Werk ,entstandene Schaden kann daher richtig nur nach dem 
hierfür festgesetzten Pauschaltarif berechnet werden (OGH vom 
16. Mai 1949). 

Mit Rücksicht auf die schwierige Festsetzung sdche( Schadens
summen wird -es sich stets empfehlen, mit den zuständigen 
E-Werksleitungen das Einvernehmen zu pfleg-en und dies·e um 
eine voraussichtliche Schadensfestsetzung zu ersuchen. 

IV 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß die Sicherheits
organe bei Erhebungen auf Grund vermuteter oder v,orgebm
mener Stromdiebstähle stets auf die Vorlage von Stromrech
nungen, Anschaffung v,on ,elektrischen ·Geräten, die Dauer der 
Benützung der Wohnung und der el.ektrischen Anlag,e sowie 
insbes-ondere auf Abänderungen und Beschädigungen der Zähler
an loge zu achten haben. 

3 Dies:;: Ansicht ist nicht unbestritten. Andere sind der Ansicht, daß 
der Strom keinen Bestandteil der Starkstromanlage bildet; aus d:esem 
Grunde könnten oaner bei Stromdiebstahl nicht die Voraussetzungen des· 
§ 1i'5 1 b StG gegeben sein. Dr. Eggeler ist der Ansicht, daß diese 
Frage ganz ohne Belang ist, da der Stromd,ebstahl an den im § 85 lit. c StG 
genannten Anlagen begangen y.,ird, welche im Sinne des § 59 Abs. 2 de::s. 
Elektrizitätsgesetzes 1929 elektrischen Starkstromanlagen einschließlich der zu 
ihrem Betriebe dienenden Hilfseinrichtungen gleichz�helten sind. 

Sensation in Oest-erreich. Die interessante Bei'lage unserer heu
tigen Auflage ist von großer Bedeutung. Der neue, mit Millionen
gewinnen ausgestattete S,::iielplan überzeugt von der Zweckmäßig
keit einer Beteiligung. 2 Mi 11 i o n e n Schilling kann ein einzig.es 
Los gewinnen, Geld genug um sorgenfrei zu sein. Wir empfehlen 
daher, sich der Bestellkarte der Geschäftsstelle J. Pro ko p p, 
Wien VI, Mariahilf-er Straße 29, z� bedienen. +

Unserer diesmaligen Ausgabe liegt eine Ausschreibung 
Fernschule für Staatsbeamte, Wien IX, Hörlgasse 9, 
Lesen Sie diese Ausschreibung gut durch. 

der 
bei. 

+. 

Herausgeber: Ger>c:ldrmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer und Ver
leger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. - Für den Inhalt verantwort
lich: Gendarmerie-Major Ferdinand K ä s. - Alle Wien III, Hauptstraße 68. 

Druck: Ungar-Druckerei, Wien III, Ungargasse 2. 
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Direktion: Rathaus, Kranzlmarkt 1 

Bäckerei 
Josef Galler•s Nfg. 

Theodor Hayd 
Villach 

Völkendorfer Straße 21, Tel. 4779 

F i I i a I e: Hans-Gasser-Platz 

V e r e i n s r 11 h .n e n 
F 11 h n e n b ä n d e r 
Fanrarenlücher 

PAHNENFABRIK 

Fahrze ugwimpel 
Ab-zeichen und Wappen 
Ha u s- und Dekorationsfahn en 
Hißflaggen 

GARTNER & CO. MITTERSILL, LAND SALZBURG, Tel. 48
STICKEREI NAHEREI 

Gendarmerie im Segelflugkontrolldienst 
(fortsetzung von Seite 8) 

ßei Kunst- und Schleppflügen sowie bei Abnahme- und Wettbewerbs
flügen hat jeder Insasse einen gebrauchsfertigen Fallschirm mitzuführen, so
weit die Bauart des Flugzeuges seine Unterbringung und Verwendung 
gestattet. (§ 74 LuftVVO.) 

Das Abwerfen oder Fallenlassen von Gegenständen oder sonstiger. Stoffen 
uus Luftfahrzeugen ist verboten. Das Bundesministerium fü'r Verkehr und 
verstaatlichte Betriebe - Amt Für Zivilluftfahrt - kann in .?esonders be
gründeten Fällen Ausnahmen bewilligen. (§ 80 LuftVVO.) 

Strafbestimmungen des Luftverkehrsgesetzes 

§ 31 (1): Mit Geldstrafen bis zu 900 S 1 oder mit Haft� wird �•-
straft, sofern die Tat nicht nach <1nderen Vorschriften mit sdiwereren St.ra,�n 

•
edroht ist: 

1 1. Wer a,uf Grund dieses Gesetzes oder den sonstigen in Ausübung der 

Luftaufsicht erlassenen Anordnungen zur Wahrung der Sicherheit und Ord-

nung in der Luftfahrt zuwiderhandelt 8. .. s 3 in 
2. Wer als Führer eines gemäß § 2 zugelassenen oder gemaß :; 

die Luftfahrzeugrolle eingetragenen Luftfahrzeuges den Vorschriften eines 

von der Republik Oesterreid, geschlossenen Luftverkehrsabkommen im Aus

land zuwiderhandelt �. 
(2) Stellen sich Zuwiderhandlungen nach Abs. 1 Nr. 1 als schwere 

Verstöße gegen die fliegerische Zucht dar, so kann auf Gefängnis und 

Geldstrafe oder eine dieser Strafen erkannt werden 4. 
§ 32: (1) Mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und Geldstrafe oder mit 

- einer dieser Strafen wird be:strah :1, w e r v o r s ä t z  I i ch: 
d ·cJ,t 

1. ein Luftfahrzeug führt, das zulassungspflichtig, aber nicht O er n, 
mehr zugelassen ist; · 

·d,t mehr zu-
2. als Halter ein zulassungspflichtiges, aber nicht ·oder n• 

gelassenes Luftfah•zeug durch Dritte gebrauchen läßt; . (§ 4 Luft-
3. ein Luftfahrzeug führt oder bedient, ohne die Erlaubnis 

Fahrerschein) zu haben, oder nachdem sie zurückgezogen ist;. . tige Person 
4. als Halter ein Luftfahrzeug durch eine erlaubnispfiich

_ ist odu 
führen oder bedienen läßt, die nicht im Besitze der Erlaubnis 

der die Erlaubnis entzogen ist; s 6) Flug-
5. ohne Genehmigung Personen zu Luftfahrern ausbildet (

i;bt \§ 11) 
höfen anlegt oder unterhält (§ 7), Luftfahrtunternehmen betre• 
oder Luftfahrtveranstaltungen unternimmt (§ 11); 1 

1 F h d V ' des s 12 Abs. :.:u-
6. a s ü rer eines Luftfahrzeuges em eroot :; 

(genehmigten 
wider außerhalb eines Flughafens des allgemeinen Verkehrs 

ftsertedung 
•egelfluggeländes) landet oder wer sich der Pflicht zur Auskun 

nach § 12 Abs. 2 entzieht • d . 
. handelt, wir 

(2) Wer in den Fällen der Nrn. 1 bis 6 f a h r  I ä s s I g 
f bestraft 5. 

mit Gefängr>is bis zu drei Monaten oder Geldstraf-e oder Ha t 
r dieser · •t eine 

§ 33:
_ 

(1) Mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder 1111 
mit schwererer 

Strafen wrrd, sofern die Tat nicht nach and�ren Vorschriften 
Strafe bedroht ist, bestraft 1, 

TEXTILDRUCKEREI FA..RBEREI 

· 1. w e r v o r s  d t z I i c h  ohne Erlaubnis in einem Luftfahrzeug lidit
bildger�:it so mit sich führt, daß er -es wd'hrend des Fluges ver,,v,ende:,, 
konn, oder wer als Führer eines Luftfahrzeuges eine sold,e Mitführung duldet; 

2. w e r vo r s  ä t z  I i ch ohne Erlaubnis von einem Luftfahrzeug aus 
eine Lichtbildauf,nahrne fertigt G_ 

(2) Ebenso wird bestraft, we.- ein Luftbild oder eine darnach her
gestellte Zeichnung oder Abbildung in Verkeh� bringt, die ohne Erlaubnis 
oder entgegen den beliördlichen Auflagen hergestellt oder von der zuständigen 
Behörde nicht für den Verkehr freigegeben ist. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Neben der Strafe kann auf Einziehung des zu den Lichtbiidauf.

nahmen benutzten Luftfahrzeuges und Lichtbildgeräts sowie der hergestellten 
Aufoahmen er-kannt wer-den, aud, wenn die Gegenstände nid,t dem Ver
urteilten gehören. 

§ 34: (1) Wer eine der im § 33 bezeichneten Handlungen f a h r -
1 ä s s i 9 begeht, wird mit Geldstrafe oder- mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten bestraft 5_ 

(2) Neben der Strafe kann auf Einziehung des zu den Lichtbi;daulnahmen 
benutzten Lichtbildgeräts sowie der hergestellten Aufna-hmen erkannt wer
den, auch wenn die Gegenstclnde nicht dem Verurteilten gehöre,:i. 

§ 35: (1) W e r  v o r s  ä t z  I i ch a-ls Führer eines Luftfahrzeuges den 
Anor-dnungen über Luftsperrgebiete zuwiderhandelt wiid mit Gefängnis und 
mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft 4, sofern die Tat 
nicht nad, anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

(2) W e r  f a h r  I ä.s s i 9 handelt wird mit Geldstrafe oder mit Ge
fängnis bis zu drei Monaten oder mit Haft bestraft 5. 

1 In der F<!ssung der II. StGNov. 1952, BGBI. Nr. 160/1952. 
� Gemäß § 2 StrafanwendungsG, StGB!. f\)r. 148/1945, als Verwaltungs

übertretung mit Arr-est bestraft. 
3 Eine von den Geriditen zu (lhndende Uebertretung, da die Straf

bestimmung des § 31 in seinem Abs. 2 für sd,were Fälle eine strenge,'€: 
Strafe vorsieht (vgl. § 2 StrafanwendungsG, StGBI. Nr. 748/7945). 

4 Ein von den Geriditen zu ahndendes Verge�en. Die Str-afe ist strenger 
Arrest. 

5 Eine von den Gerichten zu ahndende Uebertretung. Die Strafe ist 
Arrest. 

6 Die Beförderung von Lichtbildgerät i,n Luftfahrzeugen bedarf keiner 
behördlichen Bewilligung, wi,nn das Gerät so untergebracht ist, daß die 
lnsa-ssen des Luftfahrzeuges das Lichtbildgerät während des Fluges nicht 
verwenden können. 

FÄRBEREI-CHEM.PUTZEREI 
A. Baigar - lnnsbr_uck

Inhaber: Prof. E. A. PFEIFER, beh. gepr. Färhrmelster 

Anichstraße 10 - Tel. 2865 
Täglicher Postversand 8 Tage Lieferzeit
FUr Gendarmerie- und Polizeibeamte: 20 % Preisermäßigung
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GLASSCHLEIFEREI 

KARL BERLINGER. 

Geschäftseinrichtungen 

Spiegelerzeugung, Autoverglasung 

Alle Sorten G[as 

Salzburg-Maxglan 

Wehrgasse 13 Tel. 10 47 

Obushalteste/le Eichetstraße 

AL L E  K UN D EN W AR EN UNO 

18 

Kärntens größtes Modewarenhaus 

DIETMAR 

WARMUTH & eo„ 
Villach 

Hauptplatz 22 - Tel. 4103 und 4186 

bietet beispiellose Angebote 1 

Angehörige der Gend•rmerie erh•lten .ai,gen .Ausweis Sonderr•bott 

Wir verkaufen an alle Festbesol
deten gegen bequeme Teilzahlun
gen - Alle erforderlichen .Ä.nde
rungen kostenlos 

Das moderne Haus 
für HerreQbekleidung 

Oamen-Sportbekl&idting 
und Knabenbekleidung 

Wäsche; Wirk- und Strickwaren 
Stoffe 

cn 

z 

Cl 

m 

C 

m 

z 

INNSBRUCK , LEOPOLDSTRASSE 14, TELEPHON 5997 1

i.leg.eW. 

W lJ R Z B U R G E R W.et.s

Erzeugt sämtliche Ziegelsorten 

FERNRUF 30 54 

Wolle • Wäsche • Sto.ffe 

Konfektion 

kaufen Sie 

seit.1898 bestens bei 

OfPf[ERKUCH 
SALZBURG, UNIVERSltATSPLATZ 9 

-1 -

--, 

schon S<ZII Jahrzehnten mlllloncznlach bewahrt 

sdionen Ihre Kleidung audi bei sd,werslem Regen, denn.sie sind obsoluf wosser-, 

wind- und slaubdidit. Ein , 1 K I cz p p CZ r 1 1 ist ein Mantel für jedes Weiter und 

fürs ganze Jahr. Er ist leid,( und zusammengelegt wirklld, nidif viel mehr als eine 

Handvoll. Weifere inferessanfe Milfeilungcn und Erfahrungsberldife unserer 

Kunden _enlhöll unsere Brosdiüre 854, die wir Ihnen ouf Wunsd1 mit unserer 

Preisliste gerne zusenden. 

Öst e rr e i chisch e 

Klepper-Werke 
G. m. b. H.

KUFSTEIN IN TIROL 

HANS FALLAT 

Lebensmitfel M Großhandel 

VILLACH 

Haup{pla13 13 

Telephon 43 90 

für 1 2 0 S m o n o f I i c h o h n e • A n z a h I u n g � erwerben Poliiei- und Gen darmerieangehör ige eine fabriksneue �. Koffe rschr e ibm aschine. Besudien Sie oder sdireiben Sie an die Firma 
H. KOHLBACHER, Büromaschinen SALZBURG, Linzer Gasse 49, Telephon 68563 

Die Installateure der Elektro-, Ga·s-, 
. Wassergemeinschaft Graz 

liefern: 
ELEKTRO-

Doppelkochpldtten, Herde, Heißwdsserspeicher, Kühlschränke, 
Wdschmdschinen, Stdubsduger 

GAS-
Herde, Kdminstrdhler, Rddidtoren, Durchldufhitzer 

WASSER-
waschbecken, Badewannen 

' GERÄTE 
mit Installationen an die Konsumenten der 

Steirischen Wasserkraft- und 
Elektrizitäts-AG. und der Stadtwerke Graz 

Zahlungsbedingung bis zu 36 Monatsraten 

• 

HAUIHALTSHEIIDE 
BESTER OUALITAT 

CHR. GARMS, OF EN- u. HERDFABRIK 

Graz-Wetzelsdorf u. Graz, Neutorgasse 51 

DAS HAUS DERSTOFFE 

·GRAZ MURGASSE 9 • 

1854 100 Jahre Qual itätsstoffe 1954 

-------------------� 

im Fadigesdiäft für J apeziererzubeh"ör 

A.�H a i den t h a 11 er & Sohn
Sa I z 6 u rg 1 Linzer Gasse 46, Telephon 72 3 56 

RESTAURANT GÖSSERBRÄU 

� WELS 
� KAISER-JOSEF-PLATZ 

FRANZ WANIK, Restaurateur 

Chemif che Reinigµng 

unb Gro�märcherei 

Rlbert lioltenegger 

So(Jburg 

AugullinergaITe 26 b 

Uniformen roerben 3u oer

billigten Preiren gereinigt 

RECORD-MOBEL WS 1 
In Elche - Buche, natur, mi t der neuen Kantenllnie 

A l l einverka uf: 

Möbelhaus W E I S S, Wien VII , Breitegasse 6 
MHbelhaus N E U BAU HOF, Wien V II, 

Neubaugasse- 66 
Kaufhaus KRAUS & SCHOB ER, Linz, 

Hauptplatz 27 
Möbelhaus NIEDER MA Y R, Linz; Hofgasse 8 

Ameril<anische Küchen 

Großauswahl von Möbel n aller Art • Teilzahlung 

·eATTERIE

FABRI K

Gegründet 1_921 JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 • Fernruf A 51 4 36 

A.ustro 

me\l 
KORNEUBURG VWIEN 

JOSEF PRUCKNER,· TEL.139
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FACHGESCHÄFT FüR 

FARBEN • LACKE • PINSEL 

Josef 0rasche 
PRÄZISIONSBÜCH SEN MACHER 

Erzeugung modernster Jagdwaffen 
aller Art 

Ferlach/Kärnten 
Lastenstraße 5, Tel. O 42 27/388 

Telephon 7811 

Spezialanfertigungen 
Einlegläufe 
Reparaturen 
Fernrohrmontagen 
Zielfernrohre 
Jagdfeldstecher 
Jagdmunition 

Exekutivbeamte Zahlungs
erleichterung 

NEUZEITLICHE LEHRMITTEL 

für den n.aturwissenschaftlichen Unterricht 

rf)luµik 
Bauteile und Geräte zur zeitsparenden Aufbauphysik 
nach Ing. Ernst Roller 
Geräte und Modelle für den physikal•ischen Unterricht 

� 

Experimentiergeräte Chemie 

Experimentierkästen, Technologie, Chemikali,ensatz 
Chemikalien ·u. Reagenzi,en für den chemischen Unterricht 
Chemischer l.aboratoriumsbedarf 

Jlß 
UNIVERSIT AS-LEHRMITTEL-GESELLSCHAFT M. B. H. 

Wien III, Beatrixgasse 32, M 11076 Serie 

AKTIENGESEL L SCHAFT 

Otto Wenzel 

G ra Z Grazbachgasse 59

6. 
� 

/2=ARBEN\ 

J110� �lF�□�[g�[K{
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sporta11srüst1111[{ 1111d Bekleidung 

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamlen gestellt wer
den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüchtigkeit, sondern auch geistige 
ßeweglichkeil. 

Wer sich für die Abschlußprüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nacj-i den 

�-Lehrbriefen 
für· Deutsche Sprache, Geschichte und Geo

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht faßlicher form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwaltung der 
Aulim-Lehrbriefe, Wien III, Bealrixgasse 32 

({J eF-einÜJieF- 7/0 ieneF- <;;luehlev1neiJ.,f e11
1 

. 

MÖBEL V E B K A U F: W I E N V 1, MA B I A H I L F E B ST BASSE 31 
1 

(VI, C A P I S T B A N G A S S E l 0) TELEPHON B 20 405, B 22 401 1 

WEITGEHEND E  TEILZAHLUNGS M-OGLICHKEIT 
KOSTENLO SE BERATUNG D U RCH GE SCHULTE ARCHITEK TEN 

Für Exekutiv-Beamte 3 °/
<J Rabatt 

Landeskommission 

für Brandverhüfung 

Kärnfen 

Abteilung II:

Klagenfu rt, Alter Plafz 30

WARENHAUS 

JIOSlf GAUPIR K�G� 
FRIESACH, KÄRNTEN 

- RUF 304 
., _______ _ 

lt<& 1� flORJJAlMlSCHlll 
OBST - GEMU SE - AGRUMEN 

TROCKENFRUCHTE UND LANDESPRO DUKTE 
IM PORT - EXPORT

VILLACH 

Vereinigte 

Farben- und Lackfabriken 
Finster, Mack & Cie. 

Wels, 0.-0. 
Tel. 3113 

* 

Alle A nstrich

mittel für Han

del, Gewerbe 

und Indust rie 

in e rprobt en 

Quali täten 

(Schutzma rke 

Flamu co) 

Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen 

der Gendarmerie und Polizei 

Das Besoldungsrecht 
der Bundesbediensteten 

Mit erläuter.nden Bemerkungen, Durchführungsvorschriften, 
Erkenntnissen des Verfassungs- und Verwalt,ungsgerichts

holes und Entsch.eidungen der Zentralstellen 

Herausgeg-eben von 
Dr. ERWIN MELICHAR 

a. o. Prof.essor an der Universität Wien, Sektionsrat im 
Bundesministerium für Finanzen 

HANS OSTERMANN 
Wirklicher Amtsrat im Bundesministerium für Finanzen 
Umfang: 512 Seiten. Preis: Brosch. 121.- S, geb. 134.- S 

Zum ersten Male seit rund 20 Jahr,en liegt rnunmehr 
wieder eine vollständige Zusam�enfassung des Besoldungs
r-echtes mit au,sführlichen Erläuter,ungen vor. 

Enthalten sind •u-nter .anderem: Gehaltsüberleitungs
gesetz, Vertr;gsbedienstetengesetz 1948 mit allen zu,g,ehö
rig·en Verordnungen und Durchführungsbestimmungen, die 

Pensionsges·etz•e, Reiseg-ebührenvorschrift, Kinderbeihilfen
ges·etz, Wohnu.ngsbeihilfeng-esetz, einschlä,gig,e Exekutions
vorschriften. Ein Uteraturverz,eichnis ,und dn ausführliches 
Sachv-erz,eichnis vervollständigen den Band. 

Zu bezi,ehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

PHOTOOIENSTSTELLEN 

in Wi�n und der Provinz 

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel

PHOTO-KONSUM 

Wien VI 
Capislrangasse 2 

Telephon A 33 0 81 und ß 2.3 2 87 

Uh S I g von 8-12 Uhr 
Geachäft15%Cit von 8-17 r. nma o 

Langjiihriger Lieferant der 

Kulturinstitute, Schulen, Behörden

und Industrie
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f-a� 
für den kriminalistischen Dienst 

Barisch, Geschäftsleben und Polizei S 19.95 

Huelke, Sicherung und Verwertung 
von Tatortspuren . . . . S 52.50

Meixner, Der Indizienbeweis . . . S 19.95 
Meixner, Ausgewählte Kriminalfälle S 26.25 

Meixner, Kriminalität und Sexualität S 22.40 

Meixner, Kriminaltaktik· . . . S 68.60 

de River, Der Sexualverbrecher . . 5 87.30 

Specht-Katte, Giftverdacht . . . . S 7 5.60 

Wilhelm, Einführung in die praktische 
Kriminalistik . . . . . . S 17.50 

Ein Jahresabonnement der f achzeil-
sdirifl .:Kriminalistik" . . . . . . S 99. -

A usli e f e r u n g  für Oste r reich: 

F. J. EBENHOCHSCHE BUCHHANDLUNG 
Linz a. d. Donau Landstraße 22 

Nicht nur Schuhe pflegt und glänzt man mit SC H M O L l • 

PASTA, sondern auch jedes echte Lederl 

Holzfaserplattenfabrik 
K tJ H N S D O R F /KAR N·T E N 

HARTPLATTEN 

EXTRAHAR T- PLATTEN 

1 SO LI ER BAU P'LATTE N 
' 

FU S SB ODEN ELEMENTE 

VERKAUF DURCH DEN EINSCHLAGIGEN 

HANDEL 

VERTRETUNG UND TECHN. BERATUNG 

W IEN 1, WALFISCHGASSE 1 
TEL. R 24 2 38 

Wir erzeugen: 

HALDA 
Reise- • 

Lol!erbe!ten, Coudies, Ooppelscnlafcoucnes, 
Oftomane, Bettbönke, Fauteuils, Matratzen 

Wir führen: 
Bettfedern, Daunen, Inlette, Deci{en, Kinder
betten, Kinder-Spor!- u. Liegewagen, Puppen
wagen sowie Betteinsätze in gröBler Auswahl 

Zahlungserleichterung ohne Preisauf�chlag 

J. WITTBERGER
SALZBURG. PARIS-LODRON-STR. 12 

Schreibmaschinen 

ein schwedisches 

Oualitätserzeugnis 

Für Angehörige der 
Gendarmerie Zahlungserleichterung 

Wien IX, Währinger Straße Nr. 6-8 

A 105 55 

MASCHINEN- UND AUFZlJGEFABRIK 

KONRAD DOIPrPIElMAYfR 1. SOIHIM,., WOLFURT, Vorarlberg 
Tel e phon 3318 Fernschreiber 05?/711 

Projektiert und baut: Skilifte sowie Aufzüge für Personen und Lasten aller Art 

·1 

SolJbU1?ger! Versichert euer Hab und Gut bei der einheimischen

· Sa lz b urger Landes-Brandschaden-Vers icherungs-Ans talt

Salzbu rg , Au ers perg st raße 9 G e grün det 1811

Raiffeisen-Bezirks-Kasse Lienz 

Devisenbank 

Wir übernehmen 

Einlagen auf Sp·arblicher, Giro• und Schedceinlagen von 

jedermann zu dem jeweils höchstzuliisslgen Zinssatz 

Lienz, Johannespla tx 4 
Telephcn 2009 u. 2005 

Kolonialwaren-Croßhandlun g 

Erzeugung der Blltz•Gugelhupfmassen 

C. Traunmüller,
Cimunden, O.C.

Blltz-Tortenm<1u12n, Blltz-B<1clcpulnr und Vanillezuck12r 

HERREN- UND KNABENKLEIDUNG 

FERTIG UND NACH MASS 

UNIFORMEN UND EFFEKTEN 
* 

SPESENFREIE TEILZAHLUNGEN 

NACH NAHMEVE RSAN D 

Hll 187S 

WIEN VII, MARIAHILFER STRASSE 22 

�@1r®Q 
RETTUNG 

HILFE 

BERGUNG 

IOSEP TiHU"' 
Autoreparaturwerk , Kraftfahrzeughandel 

Abschleppdienst 

Lienz, Osttirol, Ruf 426 

SO LEX•SCHHELLST ART• 
UHD SPARVERGASER 

Gen111ralvutratun1 

V E· LO s 0: (EX MO-TORFAH RRA D 

• . Wl111n 1, Barlen1l111lngasse 4, A 24 0 71 

Ad albert Klss Einbau• u. l!lnre51ulhnun1swuk1lilll111n 
V, Wledncr HauplslraDe 135, U 43 0 9J 

T scHERNUTTER. SroFFE 
sind von Geschmack und Güte 

Kl agenfurt, Karfreitstraße 1 

Pappenfabrik Lengfelden J.r,,1e� -�,We 
L EHG F E LDEH B EI SA LZBUR G 

Erzeugung von Weiß. und Graupappe, Heizstoff 

Einstampfung _yon Altpapier, Behördenakten usw. 

m i t  V e rs tam pfu n gsgara n tle 

TEUPHOH, SA L%BU·RC 71 6 OQ 

Die Konsumgenossenschaft 

Ob 
. // 

„ erste1er 

in Brud< a. d. Mur 

mit ihren 45 Abgabestellen in den politiidlen 
Bezirken Bruck a. d. Mur und· Leoben bietet 

allen Konsumenten die Möglichkeit, ihre Ein
käufe im Konsum zu besorgen. 



Hein. Ulbricht's Wwe. 
Gesellschaft m. b. H. 

Preßsloffwerk und Melallworenfobrik 

Kaufing bei Schwanenstadt 

Wiener Büro·: 

Wien XIV, Penzinger Srraß e 17 

GEGR. l.!:!.J i°765 

liii1 

Uniformknöpfe und Abzeichen 

. i n  schöns ler Ausführung 

---------------------� -- -

Akkumulatoren-Fabrik 

Dr. Leopold Jungfer 
Feistritz im Rosental, Kärnten 

ZWEIGNIEDERLASSUNG WI EN XII. 

Schönbrunner Str4ße 278, Telephon R_ 38 204 Serie 

ZWEIGNIEDERLASSUNG LINZ a. D. 
Weingartshoffstraße 20, Telephon 28 4 65 

. - ·---------------'
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1 
1, 

1 
i 

TASCHE.NTüCHER 

TEMPO-TUCH 

24 

1 
1 
1 

1 1 

: 1 

PIE WA/.ll OES II[ RRN, 

PER SICH ZU KLEIDEN WEISS 

, 

. 1 
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